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Ve'rwaltungsbericht

der

Militdr-Direktion des Kantons Bern

fir

das Jahr 18%4.

Direktor:

Herr Regierungsrat Stockmar.

Stellvertreter: Herr Regierungsrat v. Wattenwyl.

I. Erlass von Gesetzen, Verordnungen,
Beschliissen und Instruktionen.

a. Von der Bundesversammliung.

Bundesbeschluss betreffend die Bewilligung eines
Kredites fiir Erstellung von zwei Zeughdusern in
Kriens, vom 6. April 1894.

Bundesbeschluss betreffend die Vermehrung der
Zahl der Instruktoren I. Klasse der Kavallerie von
drei auf fiinf, vom 12. April 1894.

Bundesgesetz betreffend die Organisation der
Verteidigung der Gotthardbefestigung, vom 13. April
1894.

Bundesbeschluss betreffend Errichtung einer
Buchhalterstelle bei der administrativen Abteilung der
eidgendssischen Kriegsmaterialverwaltung, vom 4. Juni
1894.

Bundesbeschluss betreffend Kreierung eines Re-
visionsbureaus der technischen Abteilung der eidge-
nossischen Kriegsmaterialverwaltung und daherige
Krediterteilung fiir das Jahr 1894, vom 4. Juni
1894.

Bundesbeschluss betreffend die provisorische Or-
ganisation der Verwaltung und Verteidigung der Be-
festigungen von St. Maurice und die Erteilung der

notigen Kredite fiir die Besoldung der Beamten und
der Sicherheitswache, sowie fiir die Erstellung von
Baracken fiir die Unterrichtskurse und die Beschaffung
des Kaserneninventars, vom 15. Juni 1894.

Bundesbeschluss betreffend die Erstellung eines
Zeughauses in Langnau, vom 26. Juni 1894.

Bundesbeschluss betreffend die Kreierung der
Stelle eines Adjunkten bei der technischen Abteilung
der eidgenossischen Kriegsmaterialverwaltung, vom
28. Juni 1894.

Bundesgesetz betreffend die Inspektion und den
Unterricht des Landsturms, vom 29. Juni 1894.

Bundesbeschluss betreffend Bewilligung der fiir
die Beschaffung von Kriegsmaterial fiir das Jahr 1895
erforderlichen Kredite, vom 29. Juni 1894.

Bundesbeschluss betreffend die Revision des
Grundtarifs vom 5. Juni 1882, sowie die an die Kan-
tone fiir die Bekleidung und Ausriistung der Rekruten
und die Kleiderreserven pro 1895 zu leistenden Ent-
schiddigungen, vom 20. Dezember 1894.

Bundesbeschluss betreffend die Abgabe von Or-
donnanzschuhen an dienstthuende Wehrpflichtige der
Landwehr, vom 21. Dezember 1894.

Bundesbeschluss betreffend Kredithewilligung fiir
bauliche Anlagen im Munitionsdepot in Altdorf, vom
21. Dezember 1894.
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b. Vom Bundesrate,

Beschluss betreffend Reduktion der Preise der
scharfen 7,5 mm. Gewehrpatronen fiir den Export,
vom 16. Januar 1894.

Beschluss betreffend den Umtausch der Weizen-
vorrite (Genehmigung des Vertrages), vom 24. Januar
1894.

Ordonnanz eines S@belkuppels und Schlagbandes
fir Landsturmoffiziere, vom 6. Februar 1894.

Verordnung iiber Organisation, Aufgebot, Kon-
trollfithrung und Verwendung der Specialabteilungen
des unbewaffneten Landsturms, vom 13. Februar 1894.

Regulativ iiber Anstellung, Entlassung, Arbeits-
leistung und Besoldung der Sicherheitswache der
Werke der Gotthardbefestigungen, vom 13. Februar
1894.

Regulativ betreffend das Kassa- und Rechnungs-
wesen der eidgenossischen Pulververwaltung, vom

13. Februar 1894.

Beschluss betreffend das zweite Paar Schuhe der
Fusstruppen, vom 27. Februar 1894.

Beschluss betreffend Festsetzung der Pferde-
rationsvergiitung an rationsberechtigte Offiziere pro
1894, vom 27. Februar 1894.

Beschluss betreffend Entfernungsschiitzer bei der
Infanterie, Bezeichnung einer Anzahl per Compagnie,
vom 13. Méirz 1894.

Beschluss betreffend Abénderung einzelner Vor-
schriften der Instruktion iiber die sanitarische Be-
urteilung der Wehrpflichtigen (vom 2. September
1887), vom 24. Mirz 1894.

Beschluss betreffend Einfiihrung eines Ordonnanz-
rockes fiir Feldprediger, vom 30. Mérz 1894.

Bericht des Bundesrates an die Bundesversamm-
lung betreffend die Fabrikation der 175,000 Gewehre,
Modell 1889, und die damit zusammenhwngenden Aus-
gaben der Eldgenossenschaft vom 10. April 1894.

Verordnung betreffend die Organisation des Ver-
pflegs- und Magazinbureaus als Unterabteilung des
Oberkriegskommissariates, vom 22. Mai 1894.

Beschluss betreffend Herabsetzung des Verkaufs-
preises der Schwarzpulver 10,4 mm. Patronen, vom
22. Mai 1894.

Interpretation von Art. 5, litt. @, Ziff. 2, des
Bundesgesetzes betreffend den Militédrpflichtersatz (vom
28. Juni 1878), vom 16. Juni 1894.

Beschluss betreffend Abzeichen fiir die Ent-
fernungsschétzer der Infanterie, vom 6. Juli 1894.

Kreisschreiben des Bundesrates an séimtliche eid-
genossische Stinde betreffend die Militdrsteuerpflicht
der in den Vereinigten Staaten Amerikas nieder-
gelassenen Schweizerbiirger und der in der Schweiz
angesessenen Biirger der Vereinigten Staaten, vom
19. Juli 1894.

Beschluss betreffend Erkrankungen nach dem
Militardienst, vom 31. Juli 1894.

Verordnung betreffend die Feldpost, vom 31. Juli
1894.

Beschluss betreffend Zuteilung von Biichsen-
machern zur Kavallerie, vom 3. August 1894.

Militar.

Beschluss betreffend Einfithrung von Abzeichen
fiir gute Schiitzen und Meldereiter bei der Kavallerie,
vom 21. August 1894.

Kreisschreiben des Bundesrates an simtliche
Kantonsregierungen betreffend den Militérdienst in-
solventer und bevogteter Offiziere und Unteroffiziere,
vom 5. Oktober 1894.

Regulativ iiber die Anstellung, Entlassung, Ar-
beltslejstung und Besoldung der Sicherheitswachen

der Befestigungen am Gotthard und bei St. Maurice,
vom 12. Oktober 1894.

Reglement iiber Militirtransporte auf Eisenbahnen
und Dampfschiffen, vom 16. Oktober 1894.

Regulativ betreffend das Kassa- und Rechnungs-
wesen der Befestigungen von St. Maurice, vom 16. Ok-
tober 1894.

Beschluss betreffend Einfithrung von Abzeichen
fiir gute Gewehrschiitzen, Maximgewehrschiitzen und
Entfernungsschitzer der Festungsartillerie, vom 23. No-
vember 1894.

Beschluss betreffend Patronenwagen der Infanterie
fir die Bataillone und die Munitionsparks, Beibehal-
tung des Brustblattgeschirrs fiir den Linientrain, vom
27. November 1894.

Beschluss betreffend die Inspektion und den
Unterricht des Landsturms, vom 6. Dezember 1894.

Beschluss betreffend Ausfiihrung des Bundes-
gesetzes vom 19. Dezember 1891, betreffend die Er-
richtung von Radfahrerabteilungen und Ergénzung
der Verordnung vom 11. August 1893 iiber die Be-
kleidung, Bewaffnung und Ausriistung der Militir-
radfahrer, vom 6. Dezember 1894.

Beschluss betreffend Tarif fiir den Verkauf alter
Gewehre an Wehrménner, vom 6. Dezember 1894.

Beschluss betreffend Bekleidung und Ausriistung
der Feldpostpacker, vom 11. Dezember 1894.

Verordnung betreffend die Rekrutierung und den
ersten Unterricht der Militirradfahrer, vom 11. De-
zember 1894.

Beschluss betreffend Ausdehnung der Verordnung
iiber die Forderung des freiwilligen Schiesswesens
vom 15. Februar 1893 auf die Infanterie des Land-
sturms, vom 11. Dezember 1894.

Bundesratsbeschluss betreffend die Verwendung
des eidgenossischen Telegraphen- und Telephonper-
sonals im Militdrdienst, vom 28. Dezember 1894.

Verordnung betreffend die Vollziehung des Bundes-
gesetzes iiber die Errichtung von Armeecorps, vom
28. Dezember 1894.

c. Vom schweizerischen Militirdepartement.

Verfiigung betreffend das Tragen schwarzer
Mintel durch Offiziere, vom 17. Januar 1894.

Verfiigung betreffend Gratisabgabe von Schuh-
fett und Lederwichse an die Truppen, vom 17. Ja-
nuar 1894.

Kreisschreiben des Waffenchefs der Infanterie
an die Militirbehorden der Kantone betreffend die
Einberufung zu den militarischen Ubungen im Jahre
1894, vom 19. Januar 1894.
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Verfiigung betreffend provisorische Ubertragung
der Oberleitung der Pferdestellung an die eidge-
nossische Pferderegieanstalt, vom 30. Januar/16. Feb-
ruar 1894.

Erlass eines Schiessprogramms fiir die freiwilligen
Schiessiibungen pro 1894, vom 30. Januar 1894.

Verfiigung betreffend Inkrafttreten von Lemma 2
des Art. 27 der Verordnung vom 12. Mai 1893 be-
treffend Besoldung und anderweitige Kompetenzen
des stdndigen und ausserordentlichen Instruktions-
personals, vom 19./21. Februar 1894.

Verfiigung betreffend leihweise Abgabe von Re-
petiergewehren, Modell 1878/81, an Schiessvereine,
vom 9. Méarz 1894.

Verfiigung betreffend Abgabe des Militirver-
ordnungsblattes an das Instruktionspersonmal, vom
14./16. Méarz 1894.

Kreisschreiben betreffend Interpretation der
Art. 82 und 85 der Militdrorganisation (Dienstnach-
holung), vom 19. Mirz 1894.

Vorschrift betreffend die Verpackung der Not-
portionen durch die Truppen, vom 19. Mérz 1894.

Verfiigung betreffend Versicherung der Waffen-
und Abteilungschefs und der Armeecorpskomman-
danten gegen Unfall, vom 19. Mérz 1894.

Kreisschreiben an die Waffen- und Abteilungs-
chefs betreffend das Rechnungswesen, vom 23. Mirz
1894.

Verfiigung betreffend Erhebungen iiber den Be-
sitz von Reitpferden, vom 25. Mirz 1894.

Vorschrift betreffend leihweise Abgabe von Ge-
wehren an Offiziere, vom 14. April 1894.

Verfiigung betreffend Ordonnanzinderung am
Offizierssibel, vom 17. April 1894.

Kreisschreiben an die Militarbehorden der Kan-
tone betreffend Mutationsanzeigen, vom 1. Mai 1894.

Kreisschreiben an die Waffen- und Abteilungs-
chefs betreffend Vermeidung von Schédigungen an
Kulturen, vom 13. Mai 1894.

Verfiigung betreffend Abgabe von Gewehren an
den militdrischen Vorunterricht, vom 14. Mai 1894.

Verfiigung betreffend Unterstiitzung der Ange-
horigen von Wehrpflichtigen geméss Art. 234 der
Militérorganisation, vom 21. Mai 1894.

Verfiigung betreffend Zulassung von Rekruten
zur Untersuchung durch die Rekurskommission, vom
22. Mai 1894.

Verfiigung betreffend Zuziehung von Adjutanten
zu den Inspektionen der Kavallerieregimenter und
der Feldlazarette, vom 25. Mai 1894.

Kreisschreiben an die Militirbehorden der Kan-
tone betreffend Prédmien an die Schiessvereine und
Kadettencorps, vom 10. Juni 1894.

Kreisschreiben an die Militirbehtrden der Kan-
tone und an die Waffen- und Abteilungschefs be-
treffend die Dienstpflicht der Gemeindetelephonisten,
vom 20. Juli 1894.

Verfiigung betreffend das Tragen von Blusen
durch die Feldprediger, vom 9. August 1894.
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Verfiigung betreffend Stellung zur Rekrutierung
und Ausstellung der Dienstbiichlein fiir die Rekruten,
vom 27./29. August 1894.

Kreisschreiben an die Militarbehorden der Kan-
tone betreffend Abgabe von Ersatzkleidern (Hosen)
an Adjutantunteroffiziere der Infanterie, vom 29. Sep-
tember 1894

Bekanntmachung betreffend den Ubertritt Dienst-
pflichtiger in die Landwehr und in den Landsturm
und den Austritt aus der Wehrpflicht auf Ende 1894,
vom 10. Oktober 1894.

Erlass betreffend die Unverletzlichkeit der
Glaubens- und Gewissensfreiheit in Feldpredigten,
vom 15. Oktober 1894.

Verfiigung betreffend die Reitpferde des Ba-
taillonsstabes in Infanterie-Rekrutenschulen, vom
26./27. Oktober 1894.

Verfiigung betreffend leihweise Abgabe von Re-
petierkarabinern, Modell 1893, an Kavallerieoffiziere,
vom 2./6. November 1894.

Kreisschreiben an die Waffenchefs betreffend
Portofreiheit des Instruktionspersonals, vom 27. No-
vember 1894.

Verfiigung betreffend Beibehaltung des fritheren
Grades der Feldpostpacker, vom 15. Dezember 1894.

d. Von kantonalen Behdrden.

Ausser den alljihrlich wiederkehrenden Erlassen,
Kreisschreiben, Verfiigungen und Bekanntmachungen
betreffend Waffen- und Kleiderinspektionen, Aufgebote
fir die Wiederholungskurse, Rekrutierung, Schiess-
iibungen der Infanterie, Ubertritt einer Altersklasse
in Landwehr und Landsturm und Austritt aus der
‘Wehrpflicht etc., sind folgende Erlasse der kantonalen
Behorden besonders zu erwihnen:

Regierungsratsbeschluss vom 22. Mai 1894 be-
treffend Ausrichtung des kantonalen Beitrages an
die Schiitzengesellschaften, nebst beziiglichem Kreis-
schreiben an die Schiitzengesellschaften, vom 25. Mai
1894.

Verfiigung der Militardirektion betreffend Er-
nennung von kantonalen Schiesskommissionen gemiss
bundesritlicher Verordnung vom 15. Februar 1893
und beziigliches Kreisschreiben an die Schiitzen-
gesellschaften, vom 10. Marz 1894.

Kreisschreiben der Militirdirektion an die Kreis-
kommandanten betreffend Anmerkung der Wohnungs-
dnderungen in den Abschriftenkontrollen der Kom-
mandanten der taktischen Einheiten, vom 6. Januar
1894.

I1. Personelles.

Nach lingerer Krankheit verstarb am 25. Januar
1894 Herr Karl Stauffer, fritherer langjdhriger Se-
kretér.

Im Ubrigen sind im Bestand des Personals des
Bureaus der Militirdirektion im Berichtjahr keine
Anderungen eingetreten.

Im Personalbestand der Kreiskommandanten fan-
den folgende Mutationen statt:
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Es erhielten in allen Ehren und unter Ver-
dankung der geleisteten Dienste die nachgesuchte
Entlassung :

Herr Major Péteut in Moutier, als Kreiskomman-

dant 8/II.

Herr Major Steiner in Biel,als Kreiskommandant 1 /ITT.
Herr Major Rieder in Interlaken, als Kreiskom-
mandant 12/I1I.

An deren Stellen wurden provisorisch bis zur
definitiven Reorganisation der Militirkreisverwaltung
gewihlt:

Zum Kreiskommandant des Kreises 8/IL: Herr

Major Béchir in Pruntrut, Kreiskommandant 9/I1.

Zum Kreiskommandant des Kreises 1/III: Herr

Hauptmann Albert Steiner, bisheriger Sektions-

chef in Biel.

Zum Kreiskommandant des Kreises 12/II1: Herr

Hauptmann Frutiger in Brienzwyler, bisheriger
Stellvertreter des Kreiskommando 12/IIL

Infolge Riicktritt, Wegzug oder Todesfall ge-
langten nachstehende Sektionschefstellen zur Neu-
besetzung: Orvin, Saignelégier, Malleray, Pruntrut,
Nidau, Oberburg, Wimmis, Huttwyl, Sumiswald.

Die Reorganisation der Militirkreisverwaltung
ist einer einldsslichen Priifung unterzogen worden.
Uber das schliessliche Ergebnis derselben wird erst
pro 1895 Bericht erstattet werden konnen.

Uber das Personal der Zeughausverwaltung und
des Kantonskriegskommissariats wird auf die beziig-
lichen Rubriken dieser beiden Verwaltungszweige
verwiesen.

I1I. Geschiiftsverwalfung.

Allgemeines. Die allgemeine Geschiftskontrolle
weist 4165 Nummern auf, wobel jedoch zu bemerken
ist, dass eine grossere Zahl derselben Kollektiv-
nummern fiir eine Gruppe gleichartiger Geschifte
oder Verhandlungen iiber den ndmlichen Gegenstand
sind, so dass also die Zahl der wirklich behandelten
kontrollierten Geschéfte eine bedeutend grossere ist,
als die Zahl der Geschéiftsnummern.

Die Dispensationskontrolle weist 1510 Num-
mern auf.

Die Zahl der Geschéftsnummern beider Kontrollen
belduft sich somit auf 5675 gegen 5890 im Vorjahre.

Ausserdem mussten eine ziemliche Anzahl nicht
kontrollierte Geschiifte weniger wichtiger Natur, meist
Anfragen und Korrespondenzen dienstlicher Art, be-
handelt und grosstenteils beantwortet werden.

Durch den Regierungsrat behandelt wurden 56
Geschifte.

Die Zahl der erlassenen Bekanntmachungen und
Kreisschreiben betrigt 50. '

Die Anweisungskontrolle weist 5335 Stiick vi-

sierte Zahlungs- und Bezugsanweisungen auf, gegen-
itber 5669 im Jahre 1893.

Dispensationen. Von den 1510 eingelangten Dis-
pensationsgesuchen wurden 1034 bewilligt, 476 ab-
gewiesen.

Militar.

Von den 1510 Gesuchen bezogen sich 541 aut
den Truppenzusammenzug des IV. Armeecorps, da-
von wurden 390 bewilligt und 151 abgewiesen.

Die iibrigen 969 Gesuche, von denen 644 be-
willigt, 325 abgewiesen wurden, betreffen Rekruten-
schulen und Specialkurse. In den meisten Fillen
handelte es sich um Dienstverlegungen.

Ernennungen, Beforderungen und Versetzungen von
Offizieren und Unteroffizieren. Im Jahre 1894 wurden
von den zustindigen kantonalen Behorden folgende
Ernennungen und Beforderungen im Offizierscorps
der kantonalen Truppencorps vorgenommen :

Infanterie: 3 Majore,
11 Hauptleute,
13 Oberlieutenants,
38 Lieutenants.

Kavallerie: 2 Hauptleute,
5 Oberlieutenants,
3 Lieutenants.
Artillerie: 10 Lieutenants.

Auf 31. Dezember 1894 wurden géméiss den Be-
stimmungen des Bundesgesetzes iiber die Dienstzeit
der Offiziere vom Auszug zur Landwehr versetzt:

Infanterie: 6 Hauptleute,

8 Oberlieutenants,
Kavallerie: 1 Oberlieutenant,
Artillerie: 1 Hauptmann,

2 Oberlieutenants.

VYon der Landwehr zum Landsturm wurden auf
31. Dezember 1894 versetzt:

Infanterie: 2 Majore,
5 Hauptleute,
7 Lieutenants.

Kavallerie: 1 Hauptmann.

Im Laufe des Jahres wurden 9 Offiziere der
Infanterie gemiss Art. 77 der Militdrorganisation,
zum Teil wegen Insolvenz, zum Teil wegen unge-
niigender Leistungen, auf Verlangen des Militérdeparte-
ments, ihres Kommandos enthoben, und zwar 1 Haupt-
mann (Auszug), 4 Oberlieutenants (2 Auszug, 2 Land-
wehr), 4 Lieutenants (2 Auszug, 2 Landwehr).

Im Jahre 1894 wurden neue Korporale der In-
fanterie ernannt:

In der IL Division . 62 Mann,

Co e MR L

Gile BN e by
Total 339 Mann.

Aufgebote. Anlésslich der Assisenverhandlung im
Prozess betreffend den Kaifigturmkrawall, welche
vom 10. April bis 8. Mai stattfanden, wurden zur
Handhabung der Ordnung und zur Besorgung des
Platzwachdienstes successive drei Compagnien ein-
berufen, und zwar:

Die 4. Compagnie des Bataillons 36 vom 10. bis

20. April,

die 3. Compagnie des Bataillons 36 vom 19. April
bis 3. Mai,

die 2. Compagnie des Bataillons 31 vom 3. bis
8. Mai.
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Aufgeboten wurden sémtliche Offiziere, die Unter-
offiziere der 10 jiingsten und die Mannschaften der
8 jingsten Jahrginge.

Schiessplatz Ostermundigen. Diese Angelegenheit,
d. h. die Expropriation einiger Landabschnitte zur
Sicherung des Schiessplatzes, hat auch pro 1894 noch
nicht zum Abschluss gebracht werden konnen.

Disciplinarstrafen. Wegen Militédrvergehen ver-
schiedener Art mussten im Berichtjahre von der Mi-
litdrdirektion 634 Disciplinarstrafen von 2—20 Tagen
Arrest ausgesprochen werden, wovon 258 in der Ka-
serne Bern, die iibrigen in den Bezirksgefingnissen
ausgehalten wurden. Wo nicht besondere Milderungs-
griinde vorlagen, wurden unentschuldigte Dienstver-
siumnisse mit 10 Tagen Arrest oder dariiber bestraft;
iiberdies werden die Betreffenden zur Dienstnach-
holung einberufen.

Wegen Nichterfiilllung der Schiesspflicht mussten
61 Mann mit Arrest bestraft werden. Die Inspektions-
versdumnisse werden von den Kreiskommandanten
direkt bestraft und sind daher in obigen Zahlen nicht
inbegriffen.

Wegen Militarvergehen wurden im Fahndungs-
blatt ausgeschrieben: 587 eingeteilte Dienstpflichtige
und Rekruten, deren Domizil als unbekannt angegeben
wurde.

Im Berichtjahre wurden uns polizeilich zugefiihrt:
152 ausgeschriebene Wehrpflichtige.

Kontroll- und Rapportwesen. In den Corpskon-
trollen sind im Jahre 1894 folgende Mutationen zu
verzeichnen :

1. Zuwachs ausexerzierter Rekruten 3124
2. Beforderungen (Zuwachs und Abgang) 1626
3. Versetzungen (Zuwachs und Abgang) . 544
4. Wiedereinteilung zuriickgekehrter Lian-

desabwesender . . 128
5. Ubertritt in die Landwehr (Zuwachs und

Abgang) : . 2870
6. Aratlich definitiv entlassen 615
7. Streichungen von Landesabwesenden 627
8. Streichungen von Verstorbemen . . 233
9. Streichungen nach § 17, Ziffer 7, der

Verordnung vom 23. Mai 1879 . . . 747
10. Streichungen nach Artikel 4, 77 und 79

der Militirorganisation . . 50
11. Streichungen durch Ubertritt zum Land-

sturm . : / : 1021

Total Mutationen . 11,585
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Hierzu kommen noch 1112 Mutationen betreffend
temporiire Dienstbefreiung nach Art. 2 M. O. und
‘Wiederausriistung von wieder dienstpflichtig Gewor-
denen; ferner simtliche Mutationen betreffend die
Rekruten, die in obigen Ziffern nicht inbegrifien sind.
Alle diese Mutationen miissen nicht nur in den Original-
corpskontrollen angemerkt, sondern auch an die Kreis-
kommandanten und, soweit es Eingeteilte betrifft, an
die Truppenkommandanten (Fithrer der Abschriften-
kontrollen) weitergeleitet werden. Ferner sind noch
cirka 10,000 Domizilverinderungen zu erwihnen, die
ebenfalls in den Kontrollen angemerkt werden mussten.

In den Geschiftsbereich des Kontrollbureaus fillt
sodann noch der Erlass des personlichen Marschbe-
fehls fiir alle Rekrutenschulen und Specialdienste.

IV. Rekrutierung.

Zur Rekrutierung pro 1895 hatten sich im Jahr
1894 zu stellen: alle im Jahr 1875 geborenen
Schweizerbiirger, sowie alle noch nicht untersuchten,
in den Jahren 1856 bis 1874 geborenen Schweizer-
biirger, ferner diejenigen, welche zuriickgestellt
worden waren und deren Zuriickstellungszeit abge-
laufen war.

Zur Untersuchung stellten sich im ganzen 6596
Rekruten, 213 mehr als im Jahre 1893 (6383), davon
wurden untauglich erkldrt 3302 (1893: 3278), taug-
lich erkldrt: 3294 (1893: 3105).

Bei Anlass der Rekrutenaushebung haben sich
1152 eingeteilte Dienstpflichtige zur &rztlichen Unter-
suchung gestellt und aus Gesundheitsriicksichten Ent-

-lassung von der persénlichen Dienstpflicht verlangt.

Davon wurden génzlich entlassen 676 Mann.
Kir & dahr dispensiert. v o .o . 189 g
Fiir 2 Jahre dispensiert. . . . 280 .
Als diensttauglich erklért 262

Total der Untersuchten 1152 Mann.

Beziiglich des Resultates der sanitarischen Unter-
suchung in den einzelnen Kreisen verweisen wir auf
Tabelle I, betreffend Zuteilung der Diensttauglichen
zu den einzelnen Truppengattungen auf Tabelle IL.
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Rekrutierung pro 18935.

Resultate der sanitarischen Untersuchung.

Tabelle 1.
Untaugliche. Taungliche.
s Zurlickgestellt - ‘ Von
Rekrutierungskreis. Unter 9 Ganz Total Tauglich Andern e Total der dem
sucht. dnbain: I Uakails: erkldrt und| Kantonen Kanton Bern
g ntaug Kantonen
fiir fiir i g Bern zuge- || Zugewiesenen
ich. liche. 2 zuge- -
1 Jahr. |2 Jahre. zugewiesen. wiesen. Asai Tauglichen.
IL. Division, Kreis 6 283 23 18 101 142 141 18 20 143
> > 1 313 b4 12 72 138 14783 5 4 174
> » 8 281 H2 19 83 154 127 6 14 185
> » 9 257 50 17 7it5) 142 115 5 — 110
1134 1Y 66 gal 576 558 34 38 562
III. Division, Kreis 1 468 17 78 149 244 224 26 30 228
> » 2 253 9 46 78 133 120 4 30 146
> > 3 302 1t 44 104 155 147 6 24 165
> > 4 601 68 55 158 281 320 46 41 315
> > 9 316 4 50 126 180 136 8 19 147
» » 6 303 4 b5 130 189 114 10 16 120
» > 7 307 44 20 87 1 156 6 28 178
» > 8 269 15) 63 60 128 141 — 29 170
» » 9 376 44 40 122 1 =206 170 10 16 176
» > 10 298 42 17 55 114 184 — 18 202
> > 11 3238 48 13 86 147 176 1 23 198
> > 12 426 63 19 116 198 226 17 22 231
4242 355 500 | 1271 2126 2114 134 296 2276
IV. Division, Kreis 1 275 41 16 73 130 145 10 39 174
» » 2 St 43 15 99 157 154 12 29 171
b3 > 3 339 40 42 92 174 163 2 15 176
> > 4 295 34 45 58 137 158 2 34 190
1220 158 118 322 598 620 26 117 711
II. Division 1134 179 66 331 576 558 34 38 562
1006 > 4242 355 500 | 1271 2126 2114 134 296 2276
IV. > 1220 158 118 322 598 620 26 117 711
Total 6596 692 684 | 1924 3300 3292 194 451 3549
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Rekrutierung pro 1S95.

Zuteilung der Diensttauglichen zu den Truppengattungen. -

Tabelle II.
Truppeneinheiten.
Infanterie.|Kavallerie. Artillerie. : Genie.
Rekrutiert als: Batterien. 2 2 & §’ Total.
; ;: =2 L8 lgdgl o = | =
5 S b goleg | & 10E Pugi s lg Fagiill g
= = ° =] = g < = >
2 s § = e Sulea o BT 94 |
i 2 de
II. Division, Kreis 6 125 ), 21 21— | —1| 1 21 2| — | — 5l — 141
» y o7 151 3 902l —F — 7 51 2| — | — 9 e 175
» > 8 108 1 2 21 — | — | — 9 2| — | — 3 s 127
» 9 99 1 2 1| — | — 1 4 3 | — 1 3 - 115
483 7l 8 T —| — 3.1 20 9 | — 20 —— 558 |
III. Division, Kreis 1 179 7 Grili6 9 b 1 2 3k 9 7 4 1 224
> > 9 81 192 Bl 1 1| — S| 4| — | — 4 1 120
» > 3 108 k2 J 8 2 1| — 4 2| — 2 4 1 147
> A 265 5 5l 14 3 3| — 4 5 6 4 4 2 320 |l
» » 5 107 9 4 4 1 1 1 3 2| — | — D, 2 136
> » 6 T4 9 15 6 3 3| — 2 3| — | — 7 2 114
» » 7 112 5 812 1 2 1 5 2| — | — 6 2 156
» T8 115 5, 4 4 1 1| — 3 3| — | — 4 1 141
> ¥.n9 147 3 3 1 3 1 3 3 1 1| — 3 1 170
» 1410 136 6 4 7 1 4 | 10 6 2| — | — 8 — 184
» > ] 133 5 4 5| — 5 7 4 4 2 1 4 9% 176
» L D 198 1 4 4 | — 2 3 3 5| — 1 5 — 226
1655 79 55 79 118 | 2811196 1 491 1365 11 '] 15 55 15 2114
IV. Division, Kreis 1 102 6 S|1i50h— | 4| — 2 1 9 1 3 1 145
» ¥ 02 108 11 TH100 — | 4| — 1} 4 1 1 1 5 9 154
» > 3 124 9 9 6 || — 4 | — 41 — 1 1 4 1 163
> y 4 121 T 6 9| — | 4| —| 3 1| — | — 7! o 158
455 33 30 |40 — | 16 | — | 13 5 4 3 19 4 620
II. Division . . 483 f 8 71— 1 — 31 20 9 | — 1 20 —_— 558
III. > S 1655 79 55179 11 18 | 28 | 26 | 42 | 386 | 11 | 15 55 15 2114
IV. > S 455 33 | 30|40l — |16 | — | 13 Sl 4 3 19 4 620
) 2593 119 98 [ 1261118 | 44 | 29 | 751 48 | 15 | 19 94 19 3292
Von andern Divisionen
zugewiesen . . . 418 2 (O Dy B L 3 2 451
: : 3011 121 }100|136(| 19 | 46 | 31 | 76 | 50 | 15 | 20 | 97 21 3743
Andern Divisionen zu-
gewlesen . . L. 194 — === =|=|=}=|—=|=| —| — 194
Total dem Kanton Bern
zugetez'lt BT 2817 121 10013619 [ 46 | 31 | 76 | b0 | 15 | 20 97 21 3549

39
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V. Wehrpflicht.

Auf 1. Januar 1894 ist die im Laufe des Jahres
1893 ausgehobene Rekrutenmannschaft des Jahrgangs
1874 in das wehrpflichtige Alter getreten.

Nach Massgabe des Bundesgesetzes vom 4. De-
zember 1886 und desjenigen vom 22. Mérz 1888 hat
der Ubertritt vom Auszug in die Landwehr und von
der Landwehr in den Landsturm, sowie der Austritt
aus der Wehrpflicht auf 31. Dezember 1894 wie folgt
stattgefunden :

In die Landwehr iibergetreten sind:

a. die Hauptleute des Jahres 1856;

b. die Oberlieutenants und Lieutenants des Jahr-
gangs 1860 ;

c. die Unteroffiziere aller Grade und die Soldaten
der Infanterie, der Artillerie, des Genies, der
Sanitéits- und Verwaltungstruppen des Jahr-
gangs 1862;

d. die Unteroffiziere, Trompeter (inklusive Stabs-
trompeter) und Soldaten der Kavallerie, welche
zehn effektive Dienstjahre zéhlten; ferner die-
jenigen, welche im Jahre 1862 geboren sind,
auch wenn sie den gesetzlich vorgeschriebenen
Dienst nicht durchwegs geleistet und sofern sie
anlisslich ihres spitern Eintritts zur Waffe sich
nicht zu léngerm Ausziigerdienst verpflichtet
hatten ;

e. die Hufschmiede, Sattler und Krankenwirter
der Kavallerie des Jahrgangs 1862.

In den Landsturm ﬁbergetreteh sind :

1. die Hauptleute, Oberlieutenants und Lieute-
nants des Jahrgangs 1846;

2. die Stabsoffiziere (Majore, Oberstlieutenants und
Obersten), welche das 48. Altersjahr vollendet
hatten und sofern von denselben ein Entlassungs-
gesuch bis Ende Februar 1894 gestellt worden
war;

Militar.

3. die Unteroffiziere und Soldaten aller Truppen-
gattungen und Grade vom Jahrgang 1850.

Aus dem Landsturm und somit aus der Wehr-
pflicht sind ausgetreten:

a. die Offiziere des Jahrgangs 1839, insofern sie
sich auf erfolgte Anfrage seitens der Militir-
behorde nicht zu lingerer Dienstleistung bereit
erklart hatten;

b. alle Unteroffiziere und Soldaten des Jahrgangs
1844.

Die Zahl der gesamten im wehrpflichtigen Alter
stehenden, in den Stammkontrollen e¢ingetragenen,
dienst- oder ersatzpflichtigen ménnlichen Bevolkerung
des Kantons betragt auf 1. Januar 1894: 85,907
Mann, davon sind 37,567 Mann Dienstthuende aller
Grade (Auszug und Landwehr), 3177 Rekruten fiir
das Jahr 1895, 43,283 Ersatzpflichtige, 779 dienstlich
von der Ersatzpflicht Befreite (Landjéger, Sektions-
chefs etc.), 1101 wegen Erwerbsunfihigkeit von der
Ersatzpflicht Befreite. Der Kontrollbestand der Dienst-
pflichtigen des Auszugs und der Landwehr auf 1. Ja-
nuar 1895 nach den Corpskontrollen weist dagegen
42,975 Mann auf. Der Unterschied zwischen dem
Bestande der Dienstpflichtigen in den Stammkon-
trollen und den Corpskontrollen riihrt daher, dass
in jenen nur die im Kanton anwesenden, in diesen
dagegen auch die in andern Kantonen domizilierten
oder im Auslande beurlaubten Dienstpflichtigen figu-
rieren.

Tabelle ITI giebt in iiblicher Weise eine Uber-
sicht iiber den Bestand der in den Stammkontrollen
eingetragenen dienstthuenden und ersatzpflichtigen
Wehrpflichtigen nach Jahrgéingen und Truppengat-
tungen.
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VI. Kontrollstirke der bernischen
Dienstpflichtigen.

(Auszug und L.andwehr.)

Die Corpskontrollen des Auszugs und der Land-
wehr weisen auf 1. Januar 1895 eine Gesamteffektiv-

stirke der bernischen Truppen von 42,975 Mann auf
(gegen 42,795 Mann auf 1. Januar 1894).

Tabelle IV giebt eine Ubersicht iiber den Kon-
trollbestand der bernischen Dienstpflichtigen nach
Auszug und Landwehr und nach Truppengattungen
getrennt:

Kontrollbestand des Auszugs und der Landwehr auf 1. Januar 1895.

Tabelle IV.
Infanterie. | Kavallerie. Artillerie. Genie. Sanitit. Verwaltung. Total.
Auszug . 22,320 1009 3724 936 411 284 28,684
Landwehr . 10,403 779 2201 464 285 109 14,291
Total 32023 1788 5975 1400 696 393 42,975

Wir fligen unserem Bericht die Ergebnisse der
jahrlichen Kontrollrapporte auf 1. Januar 1895 sémt-
licher bernischen Truppenkorper und der eidgenos-
sischen Truppenkérper, in welche der Kanton Bern
Mannschaft stellt, tabellarisch geordnet bei. Diese

Tabellen (Nr. V, VI, VIL, VIII, IX, X und XI) geben
zugleich iiber simtliche wihrend des Jahres 1894
vorgekommenen Mutationen in allen Truppeneinheiten
Aufschluss.
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VII. Landsturm.

Der Kontrollrapport iiber die landsturmpflichtige
Mannschaft des III. Territorialkreises (ganzer Kanton
Bern) auf 1. Januar 1895 weist im bewaffneten und
unbewaffneten Landsturm ein Total von 51,501 Mann
auf. Davon gehéren 10,369 Mann zum bewaffneten
und 41,132 Mann zum unbewaffneten Landsturm.
Fiisiliere und Schiitzen zéhlen zusammen 9884 Mann,
namlich 356 Offiziere, 1306 Unteroffiziere, 8222 Sol-
daten.

Militér.

Die Landsturmkontrollen werden laut bestehender
Verordnung ausschliesslich von den Kreiskomman-
danten gefiihrt. Die Militardirektion fiihrt solche
nicht, sondern bloss ein Verzeichnis der Landsturm-
offiziere.

Tabelle Nr. XII enthdlt die néhern Angaben
iiber die landsturmpflichtige Mannschaft nach Rekru-
tierungskreisen und Kategorien, nach den Angaben
der kontrollfithrenden Kreiskommandanten.
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Y11I. Instruktion.

1. Militarischer Vorunterricht.

Im Berichtjahre erfuhr der militérische Vorunter-
richt ITI. Stufe neuerdings eine sehr erhebliche und
erfreuliche Ausbreitung. Den Beschliissen einer im
Februar 1894 abgehaltenen Versammlung zufolge, an

Militér.

der sich cirka neunzig Offiziere aller Waffen und
Grade beteiligten, wurde der Vorunterricht auf das
ganze Gebiet des deutschen Teils des Kantons aus-
gedehnt und folgende Unterrichtskreise gebildet: 1.
Biel, 2. Aarberg, 3. Langenthal, 4. Burgdorf, 5. Bern,
6. Thun, 7. Interlaken, 8. Konolfingen, 9. Signau.
In den einzelnen Kreisen bildeten sich dann nach
den ortlichen Bediirfnissen Sektionen.

Der Bestand an Lehrkriften und Schiilern war folgender:

Kreis. Sektionen. Lehrkrifte. Schiiler.
Offiglere, < SLETORGES Eintritt. Austritt. e
L::Biel . s 11 25 18 329 48 281
2. Aurberg. . .. 7 12 10 223 71 152
3. Langenthal 10 27 32 519 133 386
4. Burgdorf . 8 12 23 287 63 224
5. Bern 9 27 17 424 109 315
6. Eham .. . 7 25 20 308 88 220
7. Interlaken. 4 4 9 150 66 84
8. Konolfingen . 9 8 21 409 L1 292
9. Signau . — — — — - =
Total 65 140 150 2649 695 1954
Die Unterrichtsficher waren: 1. Turnen, Ubungen Ubertrag 2901
im Uberwinden von Hindernissen, Pflege des Schnell- 4) Genie:
und Laufschrittes, Gewehrgymnasmk Turnspiele; 2. a. Sappeure . . 48
Marschiitbungen; 3. Voriibungen zum Schiessen und b. Pontoniere 16
Zielschiessen. ¢. Geniepioniere 21
d. Infanteriepioniere 23
2. Rekrutenschulen. s
5) Sanititstruppen . 87
An Rekruten wurden im Jahr 1894 ausexerziert: 6; Verwaltur gps;t)ruppen 98
1) Infanterie: nton
a. Fisiliere und Schiitzen . 2281 o e
b. Biichsenmacher . 15 :
c. Trompeter 55 8. Wiederholungskurse.
4, smbouron 1 23792 Zu den Wiederholungskursen des Auszugs hatten
2 i einzuriicken :
) Navallgrlc Bei der Infanterie alle Offiziere, die Unteroffi-
@. Dragoner 85 ziere und die Soldaten der Jahrgidnge 1862 bis und
b. Guiden 43 mit 1873.
== 128 Bei der Kavallerie simtliche Offiziere und Unter-
3) Artillerie: offiziere und die Soldaten aller Jahrginge (1864 bis
i und mit 1873).
& Feigartlllerle Bei der Bkrtillerie sdmtliche Offiziere, die Unter-
@ anomele(da,runter2Wagner offiziere der Jahrginge 1864 bis und mit 1873 und
uad o Fehigaser) L die Soldaten der Jahrgédnge 1866 bis und mit 1873.
b. Train (darunter 4 Sattler 6 Beim Genie simtliche Offiziere und Unteroffiziere
Hufschmiede und 1 Trom- und die Soldaten aller Jahrginge (1862—1873).
peter) . 123 Bei den Sanititstruppen siamtliche Offiziere, alle
—— 224 | Feldweibel und Fouriere, die iibrigen Unteroffiziere
II. Positions-Artillerie . 24 | der Jahrgidnge 1864 bis und mit 1873, die Warter
III. Gebirgs-Artillerie 42 | und Triiger der Jahrgénge 1866 bis und mit 1873.
IV. Festungs-Artillerie . 41 | . Bei den Verwaltungstruppen similiche Offiziere,
die Unteroffiziere und Soldaten aller Jahrginge.
V. Armeetrain (darunter 1 Sattler, i ; ;
2 Hufschmiede, 1 Wagner G 5 Fern_el: hatten in die Wlederholungskurse einzu-
1 Trompeter) 70 ruckex} diejenigen Unteroffiziere ‘_und Soldaten élterer
— | Jahrgiinge, welche noch nicht fiinf (bezichungsweise
Ubertrag 2901 | vier) Wiederholungskurse bestanden hatten.
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Vom Auszug haben Wiederholungskurse be-
standen :

Vom l. Armeecorps.

Fisilierbataillone Nr. 21, 22, 23 und 24 in Bern
(6tigiger Schiesskurs zur Instruktion mit Gewehr
Modell 89).

Guidencompagnie Nr. 2 in Payerne.

Geniebataillon Nr. 2 und Infanteriepioniere der
II. Division in Yverdon (5tigiger Schiesskurs zur In-
struktion mit Gewehr Mod. 89).

Ambulanz Nr. 10 in Payerne.

Vom II. Armeecorps.

Kavallerieregiment Nr. 3 und Guidencompagnien
3 und 10 in Thun.
Schwadron Nr. 13 in Aarau.

Vom 1V. Armeecorps.
Truppenzusammenzug.

Fisilierbataillone Nr. 37, 88, 39 und 40.
Schiitzenbataillon Nr. 4

Kavallerieregiment Nr. 4.

Guidencompagnie Nr. 4.

Batterien Nr. 19, 20 und 21.

Geniebataillon Nr. 4 und Infanteriepioniere der
Division.

Ambulanz Nr. 16.

Verwaltungscompagnie Nr. 4.

Parkkolonne Nr. 7 in Thun.

LY.

In die mit den Schiessschulen in Wallenstadt
verbundenen Wiederholungskurse entsandte der Kan-
ton Bern 342 Nachdienstpflichtige der Infanterie,
namlich :

a. Auszug:
II. Division 41 Mann
TE. s 86 .,
W 36 :
163 Mann
b. Landwehr:
: II. Division < . B2 Mann
1081 7 G g e
IV. . o gt o
_ 179
Total 342 Mann

Fiir die Landwehr fanden im Jahre 1894 keine
Wiederholungskurse statt.

4. Specialkurse.
In dieselben hat der Kanton gesandt:

a. Offiziershildungsschulen.

Infanterie, II. Division, in Co-
lombier, 4 Mann
Infanterie, I1I. Division, in Bern

und Aarau, 29 Mann . . . 5

brevetiert 4 Mann

AT
31 Mann
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Ubertrag 31 Mann

Infanterie, I'V. Division, in Lu-
zern . ; Ly
Kavallerie in Bern . . . . .

Artillerie in Thun.

Sanitit in Basel L
Verwaltung in Thun . . . . %
Veterinare in Thun & e i

Total der neu brevetierten Offi-
ziere aller Waffengattungen

b. Schiessschulen der Infanterie.
Fiir Offiziere in Wallenstadt

¢. Unteroffiziersschulen.

Fiir Infanterie in Colombier, Bern, Luzern,
Ziirich, Chur und Lausanne
Kavallerie in Ziirich und Bern .
Artillerie in Thun

Gtenie in Liestal .

Sanitét in Basel

Verwaltung in Thun.

3 3 3 3 3

brevetiert 7

3
13
11
11

6

82

48

d. Verschiedene Schulen und Kurse.

Schiesskurs fiir hohere Offiziere in Wallen-
stadt .

Kurs fiir
Phun

Kurs fiir Waﬂ'enunterofﬁmere und Buchsen-
macher in Bern . .

Kurs fir Trompeterkor pora.le in St. Gallen

Turnkurs fiir Lehrer in Lausanne und
Ghur i

Radfahrer- Unterofﬁﬂersschule in Bern !

Wiederholungskurs fiir Radfahrer in Bern

Centralschule I @, b und ¢ fiir Oberlieu-
tenants, Lieutenants und Adjuta.nten in
Thun . .

Centralschule IT fiir Hauptleute in Thun

Centralschule IIT fiir Majore in Thun

Schiesskurs fiir Kavallerieoffiziere in Bern

Schiesskurs fiir Offiziere und Richtkano-
niere der Batterie Nr. 12 in Thun.

Specialkurs fiir Hufschmiede der Kavallerie
und der Artillerie in Thun .

Reit- und Fahrkurs fiir Offiziere, Unter—
offiziere und Trainmannschaften der Bat-
terie 12 in Thun .

Gefreitenschule fiir Festungsartﬂlerle in
Airolo

Cadresschule fiir Festungsartlllerle in Airolo

Wlederholungskurs der Mammgewehr-
schiitzen in Andermatt .

Specialkurs fiir optlschen Slgnaldlenst n
Ghur e

Operationskurse fiir Arzte in Bern und
Genf .

Spemalkurse fir Krankenwiirter in ver-
schiedenen Spitilern. .

Cadresschule fiir Offiziere und Unterofﬁ-
ziere der Verwaltungstruppen in Thun

Stabssekretir - Aspiranten in

12
40

3 3 2 3 33

Mann

Mann

3 3 3 3
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1X. Inspektionen.

Zu den Waffen- und Bekleidungsinspektionen
hatten zu erscheinen: die gesamte Mannschaft aller
Truppengattungen des Auszugs und der Landwehr,
mit Ausnahme der Fisilier- und Schiitzenbataillone
des Auszuges der I. und II. Division; diese Mann-
schaften hatten 1894 Schiesskurse zu bestehen ; ferner
waren die im Jahre 1894 instruierten Rekruten,
welche die Waffeninspektion wihrend der Rekruten-
schule bestanden hatten, von der Inspektionspflicht
befreit.

Die Berichte der Kreiskommandanten iiber die
Ergebnisse der Inspektionen lauten im allgemeinen
befriedigend.

Im iibrigen verweisen wir auf die Bemerkungen
im Berichte des Kantonskriegskommissirs.

X. Schiesswesen.

Das gemiss der bundesritlichen Verordnung
vom 15. Februar 1893 vom schweizerischen Militdr-
departement erlassene Schiessprogramm fiir die frei-
willigen Schiessiibungen pro 1894 stellte fiir das
Bedingungsschiessen folgende Vorschriften auf:

»1. Es sind fiir die Durchfiihrung des Bedingungs-
»Schiessens von jedem Verein wenigstens 3 obliga-
otorische Vereinsschiesstage anzusetzen. Am gleichen
pSchiesstage diirfen vom einzelnen Mitglied hochstens
»zwei Ubungen des Bedingungsschiessens durchge-
,schossen werden. Dagegen sind freigewihlte Ubungen
»mit Ordonnanzwaffen am gleichen Tage gestattet

»2. Das Bedingungsschiessen vollzieht sich nach
»den im Dienste giiltigen Vorschriften. Es soll Schuss
wftir Schuss einzeln gezeigt werden. In 5 aufeinander
»folgenden Schiissen miissen 12 Punkte auf Scheibe I
pund 2 Treffer auf den Figurenscheiben erreicht
swerden. Wenn diese Bedingungen mit den fiinf
yersten Schiissen nicht erfiillt worden sind, schiesst
yman einen 6., 7. ete. Schuss, bis die letzten 5
»Ochiisse zusammen 12 Punkte bezw. auf der Figuren-
»scheibe 2 Treffer ergeben. Sobald diese Bedingung
yerfiillt ist, geht der Schiitze zur folgenden Ubung
yuber. Jedenfalls aber geht er zur folgenden Ubung
w»iber, sobald er 10 Schiisse gethan hat, auch wenn
qer die Bedingungen nicht erfiillt hat; er wird aber
»als auf der Ubung verblieben motiert, auf welcher
»die Bedingungen nicht erfiillt worden sind.

»3. Schiessitbungen fiir das Bedingungsschiessen :
I. 5—10 Schiisse 300 m Scheibe I knieend,

iI. 5—10 5 300 m A I stehend,
I 5—10 - 400 m o I liegend,
IvV. 510 5 300 m , 'V knieend.

» Vereine, deren samtliche Mitglieder mit dem

sRepetiergewehr 10,4 mm schiessen (z. B. Landsturm-
svereine) haben mit den gleichen Bedingungen fol-
sgendes Programm durchzuschiessen:

I. 5—10 Schiisse 225 m Scheibe I knieend,

IL-6—10. - 4 ' 225sm. o o o Dustelend;
I 510 oy, 300 m o I liegend,
IV. 5—10 5 225 m » ¥V knieend.
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»In beiden Programmen darf die Reihenfolge
,der Ubungen von keinem Mitgliede iibersprungen
ywerden.

»4. Jedes Mitglied, das die Bedingungen in allen
Ubungen erfiillt hat oder das fir jede nicht erfiillte
,Ubung 10 Schiisse verwendet hat, hat die obliga-
ytorische Schiesspflicht fiir das laufende Jahr erfillt.

»0. Fiir jedes Mitglied, das gemiiss Ziff. 4 alle
Ubungeu durchgeschossen und in wenigstens zweien
yderselben die Bedmgungen erfiillt hat, wird dem
,,betreﬁ'enden Verein ein Staatsbeitrag von je Fr. 1.80
sausgerichtet. Der gleiche Schiitze kann nur in
»einem Vereine um den Staatsbeitrag schiessen.

»Ausgenommen von der Bedingung einer Minimal-
»pricisionsleistung sind Vereinsmitglieder unter dem
,schiesspflichtigen Alter, fir welche daher obiger
»Otaatsbeitrag geleistet wird, auch wenn sie per
,Ubung 10 Schiisse haben verwenden miissen, ohne
»in finf aufeinander folgenden Schiissen 12 Punkte
ybezw. 2 Treffer erreicht zu haben.“

Der zweite Teil des Schiessprogramms enthilt
Bestimmungen fiir ein fakultatives Vereinswettschiessen.

Das Vereinswettschiessen muss wenigstens 5 Ver-
eine umfassen, welche der Verordnung nachleben.

Schiessiibungen fiir das Vereinswettschiessen:

10 Schiisse 300 m Scheibe V knieend
ca, 10 oo 2 800 g YV , Magazinfeuer.

Diese beiden Ubungen konnen auf zwei Schiess-
tage verteilt werden, es wird aber verlangt, dass alle
konkurrierenden Vereine die einzelne Ubung am
gleichen Tage und auf dem gleichen Schiessplatze
durchschiessen.

Auf Schiessplitzen, welche Zeigergriben vor den
Scheiben haben, werden fiir das Magazinfeuer die
Scheiben, auf Latten befestigt, von den im Zeiger-
graben befindlichen Zeigern emporgehalten.

Im iibrigen wird fiir das Magazinfeuer vorge-
schrieben :

a. Fir die mit Gewehr Modell 89 bewaffneten
Schiitzen: 4 Patronen im Gewehr, 1—2 Lade-
schachteln bereit halten. Die Scheiben bleiben
50 Sekunden, wihrend welcher Zeit ohne Kom-
mando mit Schiessen fortgefahren wird, oder
aber es wird nach 50 Sckunden, vom Kommando
yHeuern“ an gerechnet, durch die Pfeife das
Feuer unterbrochen.

b. Fir Gewehre und Stutzer Kal. 10,4, Magazin
gefiillt, eine Patrone im Lauf, Schiessen wahrend
30 Sekunden.

Die Resultate sind in der Berichterstattung fiir
jeden Verein nach Kaliberstufen und bei jeder der-
selben nach Distanzen und Feuerarten zusammenzu-
stellen; die Kaliberstufen wie folgt:

Gewehr und Karabiner, Mod. 89 (Kal. 7,5).
5 S 3 (Kal. 10,4).

Fiir jeden Teilnehmer an beiden Ubungen des
Vereinswettschiessens erhdlt der Verein Fr. 1. 20,
welcher Staatsbeitrag auf die konkurrierenden Mlt-
glieder mach ihren Leistungen zu verteilen ist.
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Den Bundesbeitrag erhielten :

556 Schiessvereine fiir 18,052 Mit-
glieder a Fr. 1.80 fiir das Be-

dingungsschiessen . . . Fr. 32,493. 60
66 Schiessvereine fiir 1057 Mltgheder
a Fr. 1.20 fiir Vereinswettschiessen , 1,268. 40
8 Revolverschiessvereine fiir 74 Mit-
glieder & Fr. 3 . ; 222. —
6 Kadettencorps fiir 186 Mltgheder
Cad D B G g 4 279. —
3 Kadettencorps fiir 54 Mltgheder
g e St ; > 108. —
Total Fr. 34,371. —

Ausserdem erhielt ein Schiessverein des Kantons
Bern eine Primie fiir besondere taktische Ubungen
nimlich die Schiitzengesellschaft Burglauenen Fr. 20.

Fiir besondere Leistungen erhielten Beitrige die
Kadettencorps :

Burgdort = - 00 0 Y55
Bangenthal @0 G 0088
Biel . Lt s el
Thun 5 40
Pruntrut : 80
Herzogenbuchsee 20

Total Fr. 260

Der kantonale Staatsbeitrag wurde aus dem
Budgetkredit IV. K. 1. an 3899 Schiessvereine fiir
6323 Mitglieder, welche die beziiglichen Bedingungen
erfilllt hatten, mit je Fr. 1.20 = Fr. 7587. 60 im
ganzen ausgerichtet. .

Diejenigen schiesspflichtigen Militirs, welche ihre
Schiesspflicht nicht in einem Schiessvereine erfiillt
hatten, wurden zu besonderen Schiessiibungen auf
die Divisionswaﬁ'enpléitze (sogenannten Nachschiess-
iibungen) einberufen. Dieselben dauern, Einriickungs-
und Entlassungstag inbegriffen, drei Tage, fiir welche
der Bund Unterkunft und Verpflegung, jedoch weder
Sold noch Reiseentschiddigung entrichtet.

Von bernischen schiesspflichtigen Militéirs riickten
in diese Nachschiessiibungen ein:

Auszug. Landwehr,
II. Division in Colombier. . — Mann 45 Mann
IIT. Division in Bern 324 L k66 4

IV, Division in Lmzerss ; o o — | 19

Total 3824 Mann 230 Mann

Diejenige Mannschaft, welche zu den Nachschiess-
iibungen aufgeboten war, aber nicht einriickte, wurde
mit fiinf Tagen Arrest bestraft und mit der halben
Ersatzsteuer belegt.

XI. Zeughausverwaltung.

1. Personal.

Veréinderungen im Bureaupersonal haben keine
stattgefunden, dagegen war vom August an bis Ende
Jahres eine Aushiilfe engagiert, hauptsiichlich um die
Landsturm-Gewehrkontrollen zu erstellen, was in-
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dessen, der vielen Bureauarbeiten halber, nicht zu
Ende gefithrt werden konnte, im néchsten Jahr aber
wieder weitergefithrt werden muss, sowie es die
Kredite erlauben. Da in den letzten Jahren die Ar-
beit ganz betrichtlich zugenommen hat und gar nicht
abzusehen ist, dass sie wieder zuriickgehen wird, so
geht es nicht anders, als dass wir mit der Zeit um
einen weitern Angestellten einkommen werden.

Nachdem man allseitig zur Erkenntnis gekom-
men war, dass das grosse Zeughausareal des Nachts
mit Riicksicht auf Einbruchs- und Feuersgefahr nicht
wohl linger unbewacht bleiben konne, hat man auf
dem Budgetwege den Kredit fiir einen Nachtwiichter
bewilligt und es wurde auf 1. Februar ein solcher
auch angestellt.

Kaum 14 Tage spiter, am Abend des 17. Fe-
bruar zwischen 9 und 10 Uhr, wurde in unserm
Bureau neben dem Kassenzimmer eine Fensterscheibe
eingedriickt und versucht, das Fenster zu offnen. Das
durch Drehen der Verschlussstange verursachte Ge-
rdusch zog die Aufmerksamkeit des Wéchters auf
sich, der 2 Individuen wahrnahm, die nun schleunigst
die Flucht ergriffen und hinten im Hof iber das
westliche Gitterthor, woher sie auch gekommen waren,
entflichen konnten, ohne von der ihnen nachgesandten
Kugel erreicht worden zu sein. Der Nachforschung
der Polizei ist es bis zur Stunde nicht gelungen, die
Théter zu entdecken. Die Zweckmissigkeit der An-
wesenheit eines Nachtwiichters ist durch diesen Vor-
fall recht deutlich dargethan worden.

In den Werkstitten und Magazinen beschiftigten
wir zu Anfang des Jahres 50 Mann, stellten im Ver-
laufe 4 ein, wogegen 8 austraten und somit verblieben
am 31. Dezember 46 Mann.

Fir 2 Unfille im Betrieb bezahlte die Ver-
sicherungsgesellschaft Fr. 288. 05 fiir 34 Arbeitstage.
Der eine war eine Beschidigung des Auges infolge
Eindringens eines Eisensplitters und der andere ent-
stund durch den wuchtigen Schlag einer Wagen-
deichsel auf den Kopf des Arbeiters beim Einfiihren
des Fuhrwerks in die Werkstitte.

2. Kriegsmaterial.

a. Handfeuerwaffen.

Der Bestand derselben auf 31. Dezember ist aus
der folgenden Tabelle ersichtlich:

41



322 Militér.
= b. Geschiitze und Kriegsfuhrwerke.
I
"“. der Mann-| Total. Die neu eingefiihrte Verpackungsweise der Ar-
Magazin. | o chatt, tilleriemunition, je 5 Geschosse in einem verschliess-
baren eisernen Rahmen und je 9 Patronen in einem
hélzernen, mit Blech ausgeschlagenen Kistchen, die
LRI e 78 o fai 408 erlaubt, gleichzeitiz mehrere Schiisse dem Kasten zu
3 Riveles iVIo i 89 3 S 15 entnehmen, bedingte eine andere Einrichtung dieser
s e e sl ioh letztern, die nun au013 zuglelch, statt wie bisher von
i Ranabhice Mol 99 108 330 938 oben, von vorn zuganghch' gemacht wurden. Die
i S Medin . oL opads 405] 1.854 Protzkasten wurden simtlich durch neue ersetat,
6 Stutzer’ Mad a1 ’502 ‘g2 1)"38 wihrenddem die Calgson-Hlpte}‘wagenkasten umge-
7. Gewehr’e, Mod. 69 16805 4.954] 21759 éinde'l_'t wurden. Da sich diejenigen nach Ordonnanz
|8 Gewelie, Modl 98, of 9 BEsl Ba7a] Ts2asll | 82 fur,die Timdndarung wenlig egngten, md dupch
| 9. Gewehre, Mod. 89 .| 2.912| 26.434| 29.34¢]| | das Wegfallen siimtlicher Protzkasten eine geniigende
10. Gewehre, Mod. 89/92 306] 1.694| 2.000| | Anzahl solcher nach Ordonnanz 43 frei wurden, so
11. Peabody, umgein- wurden die 62er durch 43er ersetzt. Die Umiinde-
derte . doaies ol 1905 514| 92,419 | rungsarbeit begann mit dem Material der Batterien
12. Peabody, nicht um- der IV. Division, dann folgten diejenigen der III.
geiinderte . 263 188 451 und schliesslich diejenige der 1. Division.

3 Zufolge des unterm 24. November 1893 mit dem
35,2231 41,8871 77,110 eidgencssischen Militirdepartement abgeschlossenen
Vertrages iiber das zu verlegende Corpsmaterial ver-
schiedener bernischer Truppeneinheiten wurde ans

Im Depot befinden sich 1654 verschiedene
Waffen.

Eine Vermehrung zeigt lediglich das Gewehr,
Mod. 89, und der Karabiner, Mod. 93, entsprechend
den Neulieferungen fiir die Rekruten, bezw. fiir die
Kavalleristen. Am meisten zuriickgegangen sind die
Vetterligewehre, Mod. 69, mit etwa 3000 Stiick, wo-
von 2660 an 2 Unterhéndler abgegeben wurden, die
mit der Eidgenossenschaft einen Vertrag fiir Lieferung
einer grossern Partie dieser Waffen abgeschlossen
hatten. Sie wurden zu Fr. 15 verkauft, und da die
Kantone s. Z. bis zum Jahr 1874 an die Erstellungs-
kosten den 4. Teil beitrugen, so partizipieren sie nun
auch in gleicher Weise am Erlés. Da indessen nur
eine verhiltnisméssig kleine Partie abgesetzt werden
konnte, die nur einigen wenigen Kantonen entnommen
wurden, so sollen gleichwohl alle Kantone beim Ver-
kauf beriicksichtigt werden und demnach wird der
Anteil jedes einzelnen Kantons im Verhiltnis der
Zahl seiner Infanteriebataillone bemessen werden.
Die Abrechnung und Auszahlung des Erloses hat im
Berichtsjahr noch nicht stattgefunden. Gleichzeitig
mit diesen Waffen setzten die Kantone durch Ver-
mittlung der Eidgenossenschaft eine Partie dltern,
ihnen gehiorenden Lederzeugs ab, das fiir uns eine
KEinnahme von Fr. 3660 zur Folge hatte, die indessen
erst im folgenden Jahre stattfand.

Nachdem es im Jahr 1893 gelungen war, ein
Modell fiir einen kleinkalibrigen Kavalleriekarabiner,
der die ndmliche Patrone schiesst wie das Gewehr,
Mod. 89, festzustellen, wurde die Beschaffung jener
Waffen so gefordert, dass fir die Wiederholungs-
kurse der Kavallerieregimenter jeweilen eine genii-
gende Anzahl Karabiner zur Verfiigung stand. Die
Umwaffnung der Schwadronen fand beim Dienstein-
tritt hier statt, wo gleichzeitig noch ein Umtausch
verschiedener Teile der Pferdeausriistung vorgenom-
men wurde. Fiir die Guidencompagnien dagegen ge-
schah das beides auf dem Waffenplatz durch eidge-
nossische Organe.

eidgenossische Kriegsdepot in Thun abgegeben: das
Material der Bataillone des 12. Infanterieregiments,
Auszug und Landwehr, sowie dasjenige der Batterien
des Artillerieregiments 3/III. Der Transport geschah
zu Lasten des Bundes und die Pferderegieanstalt
wurde mit der Ausfithrung desselben beauftragt. Die
leer gewordenen Réumlichkeiten wurden gemdéiss er-
wihnten Vertrages von der eidgendssischen Verwal-
tung in Verwendung genommen und sofort belegt
durch Hieherverbringung des Materials der Ver-
pflegungsanstalt des 2. Armeecorps.

c. Pferdegeschirre.

Bis anhin waren alle Batteriezugpferde mit dem
gleichen Geschirr ausgeriistet, so dass die Mittel-
und Vorderpferde ohne weiteres auch an die Deichsel
genommen werden konnten. Nun hat man, vorzugs-
weise zur Erleichterung der Pferde, die Riickhalt-
vorrichtung bei den Vorderpferden weggenommen und
so zweierlei Hintergeschirre geschaffen, wie sie s. Z.
nach Ordonnanz 1831 existierten, dann aber der Ein-
heitlichkeit wegen wieder abgeschafft wurden. Man
sicht auch da, wie schon vielfach anderwirts, dass
man oft auf Umwegen zum Alten zuriickkehrt, das
in unrichtiger Erkenntnis seiner Zweckmissigkeit auf
die Seite geschoben, statt verbessert wurde.

d. Munition.
1. Fiir Handfeuerwagfen.

Trotz der ungleichen Stirke der einzelnen Ba-
taillone war bis jetzt das denselben zugeteilte Muni-
tionskontingent fiir alle gleich gross. Nun erschien
im Berichtsjahr eine Verordnung, wonach das Be-
treffnis an Patronen dem Gewehrbestand der Ba-
taillone anzupassen war. Wir teilten demnach die
Einheiten in 4 Gruppen ein, beim Auszug in solche
von 1000, 900, 800 und 740, bei’r Landwehr von
475, 400, 350 und 300 Gewehren und erhielten so



Militar.

je 4 verschieden grosse Bestiinde fiir die Taschen-
munition. Der Caissonbestand blieb unverindert. Bei
der Kavallerie fand fiir jede Einheit eine Vermehrung
von 2400 Gewehrpatronen statt, welches Quantum
auf dem Bagagewagen mitgefithrt werden soll, wihrend
dagegen eine Reduktion der Revolverpatronen auf
220 Stiick per Schwadron eintrat. Gleichzeitig mit
dem Corpsmaterial der Bataillone des 12. Infanterie-
regiments ging auch deren Munitionskontingent nach
Thun ab.

Der Vorrat an G‘rewehrpatronen, Kal. 7.5, betrigt
zur Zeit:

1. Infanterie:

A. Auszug: Kisten. Qe ahn
patronen,

1. Taschenmunition 1590

2. Caissonmunition 380
1970 = 2,364,000

B. Landwehr:

1. Taschenmunition 660

2. (Calssonmunition 380
1040 = 1,248,000

II. Kavallerie:
Gewehrpatronen.

1. Taschenmunition 44,100

2. Bagagewagen 16,800
60,900
Total 3,672,900

Mit der Verteilung der Notmunition, die in obigen
Zahlen nicht inbegriffen ist, wurde an den gemeinde-
weisen Waffeninspektionen, der Vorschrift gemiiss,
weitergefahren und die 2. und 3. Division damit aus-
geriistet, nachdem das bei der 4. schon im Vorjahr
geschehen war.

2. Fiir Geschiitze.

Die Munition der Batterien 17 und 18 ging wie
das Corpsmaterial dieser Einheiten nach Thun ab.
Im weitern fand ein Riickzug der Kartitschen statt,
indem diese Gteschossart kiinftighin nicht mehr mit-
gefilhrt und durch kurz tempierte Shrapnels ersetat
werden soll.

Sémtliche Munitionsmagazine wurden von Zeit
zu Zeit, auch wenn nichts besonderes vorzukehren
war, begangen, geliiftet, inspiziert, wobei man dem
Zustand der aufbewahrten Quantititen sein Augen-
merk schenkte.

3. Inventar.

Auf 31. Dezember verzeigt dasselbe in drei
Rubriken folgende Summen:

L. Verwaltung . Fr. 26,347. 75
II. Kriegsmaterial . u o 40:398.:90
ITI. Fabrikationsvorrite ., . . 8,130. —

Total Fr. 104,876. 65

Die Rubrik I erzeigt gegeniiber dem Vorjahr
die grosste Verminderung mit Fr. 11,260. 85, haupt-
sichlich hervorgerufen durch Abgabe der uns seiner
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Zeit noch verbliebenen Sammlung von Trophien,
Waffen und Kostiimen ans hiesige historische Museum
gemiiss Regierungsratsbeschluss vom 19. April 1892.
Auch Rubrik IT verdankt zum griossten Teil ihre
sich auf Fr. 5897. 45 beziffernde Verminderung der
Abtretung alter Geschiitzrohre und Lafetten an das
erwihnte Museum.

4. Verschiedenes.

Anlisslich der Uberfiihrung der Sammlungen aus
dem alten historischen Museum ins neue auf dem
Kirchenfeld und der Neugruppierung und Aufstellung
in diesem letztern, ersuchte uns die Museumsdirektion
um Uberlassung eines sachkundigen Arbeiters zur
griindlichen Reinigung der Waffen aller Art und
Hiilfeleistung beim Aufstellen. Wir kamen diesem
Gesuch bereitwilligst nach und Monate lang hatte
unser Arbeiter damit zu thun. Die daherigen Kosten
hat dann der Staat, in Beriicksichtigung, dass ein
grosser Teil der in Frage kommenden Objekte sein
Eigentum ist, auf sich genommen. Xbenso bezahlt
er noch immer die Feuerversicherungsprimie der im
Jahr 1881 abgegebenen Sammlung, wihrend die im
Berichtsjahr iiberfithrte Kollektion aus unserer Ver-
sicherung ausgeschlossen worden ist. Bei Ablauf des
Vertrages fiir die erstgenannte Versicherung werden

- wir unsrerseits keine Erneuerung eintreten lassen, so

dass dann die Bestreitung der ganzen Primie dem
Museum zufillt, was jedenfalls zweckmiissiger sein
wird als der jetzige Zustand.

Die iiblichen Corpsmaterialinspektionen fanden
im April statt und erstreckten sich auf die Einheiten
der 2. und 3. Division.

Ausser den stets wiederkehrenden Reinigungs-
und Instandstellungsarbeiten an den im Dienst ge-
standenen Waffen aller Art und am Corpsmaterial
fiilhrten wir die Uminderung des Artilleriematerials
unserer Einheiten aus und iibernahmen dazu noch
dasjenige der eidgenossischen Truppeneinheiten der
3. Division und das hier lagernde der 5. Division.

Der militirische Vorunterricht, III. Stufe, der
bisher auf die Stidte- Bern und Biel und ibre Um-
gebung beschriinkt war, wurde auf das ganze Gebiet
des deutschen Kantonsteils ausgedehnt und nahm
infolgedessen ziemlich grosse Dimensionen an. Es
wurden verwendet 2790 Gewehre und 68,830 scharfe
und 45,610 blinde Patronen. Die Transportkosten
dieses Materials sowie die Instandstellungskosten der
Gewehre trug der Bund.

XII. Kriegskommissariat.

A. Personal.

Ende Mirz verstarb der im August 1877 ein-
getretene Angestellte Herr Nydegger, zuletzt Gehiilfe
des Revisionsbureaus der Militirsteuer, er wurde Mitte
April ersetzt durch Herrn Gasser. Weitere Verin-
derungen im Stande des Personals der Angestellten
und der Arbeiter kamen nicht vor. Die wiinschbare
Vermehrung des Personals der Flickschneiderei und
Wascherei kann vorliufig wegen Mangel an Platz in
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den Werkstitten nicht vorgenommen werden, man
muss sich einstweilen durch vermehrte Vergebung
von Arbeit an auswirtige Berufsleute behelfen. Vor-
iibergehend wurde, wie gewohnt, bei Anlass der in
Bern stattfindenden Wiederholungskurse das Personal
der Arbeiter — Schneider und Sattler — verstirkt.

B. Geschaftskontrolle.

Die Zahl der kontrollierten Geschiifte betrug 1178,
der abgegangenen Korrespondenzen 3155 ; das Militér-
steuerbureau kontrollierte 805° (feschiifte und 2251
Korrespondenzen. Bezugs- und Zahlungsanweisungen
wurden 5335 ausgestellt, wovon 1179 fiir das Militér-
steuerbureau. Diese Zahlen bedeuten indessen nicht
den ganzen Geschiiftsverkehr, indem weniger wichtige
Geschifte nicht kontrolliert und unbedeutende Kor-
respondenzen nicht kopiert werden. Dann werden
die Geschifte, welche die gleiche Schule oder den
gleichen Kurs betreffen, nicht einzeln, sondern unter
einer Nummer kontrolliert; so zéhlt z. B. eine Ar-
tillerie-Rekrutenschule 26 an uns gerichtete Begehren
und Anfragen betreffend Bekleidung und Ausriistung,
welche alle einzeln behandelt werden mussten.

C. Verwaltungs- und Rechnungswesen,

In Beziehung auf Truppenbewegungen war das
verflossene Jahr ein ziemlich ruhiges, da nur die
Corps der II. und IV. Division zu Wiederholungs-
kursen einberufen wurden, die Infanterie der II. Di-
vision zudem nur zu 6tdgigen Schiesskursen. Wir
benutzten daher diesen Umstand, um uns wiederum
mit allem Nachdruck mit dem Unterhalt der Be-
kleidung und Ausriistung in Handen der Mannschaft
und in den Magazinen zu beschiftigen. An den ge-
meindeweisen Kleider- und Waffeninspektionen war
iiberall ein Vertreter des Kommissariates zugegen,
welcher den inspizierenden Organen bei der Unter-
suchung der Effekten, dem Austausch und der Ab-
nahme zur Reparatur an die Hand ging. Wir, hatten
ferner mit cirka 60 Handwerkern (Schneidern) in 58
Ortschaften des ganzen Kantons ein Abkommen ge-
troffen, in dem Sinne, dass sie nach einem verein-
barten Tarife die Reparaturen an den abgenommenen
Kleidern besorgten, wozu wir das nétige Material an
Tuch etc. lieferten. Kin Teil dieser Leute hatte sich
vorher in Bern eingefunden und sich in unsern Werk-
stitten mit der Ausfiihrung der am héufigsten vor-
kommenden Reparaturen vertraut gemacht. Auf diese
Weise wurden 2077 verschiedene Kleidungsstiicke in
den Bezirken repariert und durch Vermittlung der
Kreisbeamten der betreffenden Mannschaft wieder zu-
gestellt, was eine Auslage von cirka Fr. 2200 er-
forderte.

Die Leistungen dieser Handwerker waren in Be-
zug auf Promptheit der Ausfithrung sehr verschieden;
withrend in einigen Landesteilen die Reparaturen so-
fort besorgt wurden, namentlich in den Bezirken der
IV. Division, in welchen iibrigens die Inspektionen
unmittelbar vor den Armee-Corpsiibungen stattfanden,
nahmen sich die Schneider in andern Gegenden ziem-
lich und sogar sehr viel Zeit zur Beendigung der
Arbeiten. Es wird noch verschiedener Ausscheidungen
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und fernerer Versuche bediirfen, bis wir in den ein-
zelnen Kreisen iiber ein zuverldssiges Personal zur
Bewiiltigung dieser Aufgabe verfiigen konnen. Bis
jetzt wird vielerorts die Militérarbeit als eine Art
Liickenbiisser angesehen, welche in denjenigen Zeiten
ausgefithrt wird, in welchen die Civilarbeit zum Teil
stockt. Dass damit den Interessen der Armee nicht
gedient ist, liegt auf der Hand. Das Ziel unserer
Vorsorge muss sein, dass der einzelne Mann sich zu
jeder Zeit im Besitze einer feldtiichtigen Ausriistung
befindet und dass im Falle einer allgemeinen Mobil-
machung moglichst wenige Nachfassungen angeordnet
werden miissen. Hat sich einmal ein stidndiges Per-
sonal in den Bezirken in richtiger Weise auf die
Militérarbeit eingeiibt, so kann demselben auch regel-
missige Arbeit zugesichert werden, indem nach Be-
endigung eines Dienstes die beschidigte Bekleidung
durch Vermittlung der Kreisbeamten ihm zur Re-
paratur iibergeben werden kann. Man braucht dann
nicht von Inspektion zu Inspektion, d. h. ein volles
Jahr oder gar von Wiederholungskurs zu Wieder-
holungskurs — 2 Jahre — mit der Ausbesserung und
Ergéinzung der Ausriistung zuzuwarten, sondern kann
diese notwendige Arbeit sofort nach Beendigung eines
Dienstes vornehmen. Vielleicht wiirde auch die Mann-
schaft von sich aus kleinere Reparaturen vornehmen
lassen, wenn sie in der Nahe vertraute Berufsleute
an der Hand hétte. Es giebt auch je ldnger je mehr
Leute, welche gelegentlich in Bern in der Zwischen-
zeit notige Reparaturen vornehmen lassen, wozu wir
natiirlich jederzeit gerne bereit sind. Sobald dies
auch in den Bezirken moglich sein wird, kann mit
Recht von jedem Manne verlangt werden, dass er in
vollstéindiger und feldtiichtiger Ausriistung zu jedem
Dienste einriicke, widrigenfalls er bestraft werden diirfte.

Wenn die Kleiderinspektionen in den Gemeinden
der Jahreszeit oder der Witterung wegen nicht im
Freien vorgenommen werden konnen, zeigt sich vieler-
orts der Ubelstand, dass die zur Verfiigung stehenden
Réume ganz ungeniigend sind. Das beste und nament-
lich heizbare Liokal nimmt der Waffencontroleur vor-
weg in Beschlag, die Inspektion der Ausriistung wird
oft in Raume verlegt, welche wegen ihrer Kleinheit
und wegen Mangels an Helle eine genaue Besichtigung
der einzelnen Gegensténde sehr erschweren, wenn
nicht ganz verunmoglichen. Dazu ist die Zeit eine
sehr beschrinkte. Die Inspektion der Bekleidung
und Ausriistung nimmt natlirlich mehr Zeit in An-
spruch, als diejenige der Bewaffnung. Immer mehr
zeigt sich jedoch seitens der inspizierenden Organe
das Bestreben, auch die erstere Inspektion moglichst
griindlich und nutzbringend vorzunehmen, auch die
Mannschaft scheint nachgerade den Ernst derselben
begreifen zu wollen, doch haben die wenigsten einen
Begriff von einer rationellen Reinigung und Auf-
bewahrung der Effekten, es diirfte in Schulen und
Kursen mehr fiir Erteilung einer richtigen Anleitung
in dieser Beziehung gethan werden. Ein durch-
schlagender und nachhaltiger Erfolg wird, wie wir
schon frither bemerkt haben, wohl erst mit der An-
stellung eines sténdigen Kleiderinspektors erzielt wer-
den konnen; vorliufig ist das beste Mittel zur Besse-
rung in dem Aufbieten der fehlbaren Mannschaft an

‘eine Nachinspektion zu erblicken.
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Auf Rechnung des Kantons wurden den Truppen
an neuen Kleidern verabfolgt: 366 Paar Hosen fir
Infanterie und Genie, 29 Paar fiir Artillerie und 4
Paar fiir Verwaltung, sowie 21 Westen fiir Unter-
offiziere der Kavallerie. An die Infanterie der II. Di-
vision wurden, wie im Vorjahre an diejenige der
III. Division, aus der eidgendssischen Kriegsreserve
je ein Paar dunkelblaumelierte Hosen gegen Riickzug
eines Paares hellblauer abgegeben; es geschah dies
anldsslich des in Bern abgehaltenen Schiesskurses
und betraf 3408 Mann, der dlteste Jahrgang erhielt
dieselben nicht. Gerne hétten wir auch den letztes
Jahr ebenfalls in Dienst getretenen Infanteriebataillonen
der IV. Division diese Hosen abgegeben, wir hatten
uns anheischig gemacht, fir den Fall, dass die eid-
gendssischen Vorrite nicht ganz hinreichen sollten,
aus unsern Bestiinden auszuhelfen ; die eidgendssische
Verwaltung konnte indessen auf diese Massregel nicht
eintreten, weil sie nicht beim ganzen IV. Armeecorps
— 4. und 8. Division — gleichméssig hiétte durch-
gefiihrt werden kénnen. Dagegen wurden diese Hosen
den mit dem IV. Armeecorps einriickenden nach-
dienstpflichtigen Infanteristen der III. Division abge-
geben, an 445 Mann, sowie an 282 verschiedene
Militdar, welche sie anno 1893 nicht gefasst hatten.

Im Laufe des Jahres wurde auch mit dem In-
standstellen und Reparieren der im Vorjahre der In-
fanterie der III. Division abgenommenen hellblauen
Hosen — 8858 Paar — begonnen, indem vorwegs
die noch gut erhaltenen ausgeschieden und fiir die
Reserve bereitgestellt wurden. Das schweizerische
Militérdepartement hatte verfiigt, dass diese Instand-
stellung auf Kosten der Kantone zu geschehen habe,
d. h. in der 10 °/sigen Entschadigung fiir den Unter-
halt inbegriffen sei. Diese Arbeit wurde vollstindig
durch Berufsleute ausserhalb unserer Werkstétten im
Accord ausgefithrt und erstreckte sich auf eine An-
zahl von 5435 Paar Hosen, ferner 1342 Waffenrocke,
428 Polizeimiitzen und 451 Halsbinden, wofiir ein
Betrag von Fr. 11,647. 21 verausgabt wurde.

Durch unser stdndiges Personal und voriiber-
gehend Angestellte wurden in unseren Werkstitten
folgende Arbeiten ausgefiihrt:
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a. fiir die Kleiderreserve wurden repariert und in
Stand gestellt 4655 Kleidungsstiicke und 5425
Lederartikel ;

b. bei Wiederholungskursen, Inspektionen und in
der Zwischenzeit wurden repariert 3810 Klei-
dungsstiicke und 3280 Lederartikel ; ausgetauscht
wurden 4416 Kleidungsstiicke und 2830 Leder-
artikel ;

¢. von Depots wurden in Stand gestellt 3836 Klei-
dungsstiicke und cirka 3000 Lederartikel;

d. fur den Landsturm wurden repariert und ma-
gaziniert 500 Tornister, 400 Brotsicke und 450
Feldflaschen.

Dazu wurden alle Gegenstinde der Kleider-
reserve und der Depots, Kleidungsstiicke wie Leder-
artikel, griindlich gereinigt und geputzt; in dieser
Beziechung leisten uns die anfangs des Jahres 1894
erstellte Waschkiiche und der Trockneraum, so klein
sie sind, sehr gute Dienste, da wir fiir das Waschen
und Trocknen der Kleider nicht mehr vom Wetter
abhiingig sind und diese Arbeiten auch wihrend des
ganzen Winters fortsetzen konnen, wéhrend sie bis
dahin wihrend einiger Monate immer ganz eingestellt
worden waren.

Den Verkehr des eidgenossischen Oberkriegs-
kommissariates mit Gesellschaften und Privaten im
Betrage von Fr. 253,588. 46 vermittelten wir durch
1468 Bezugs- und Zahlungsanweisungen ; hierbei sind
nach dem Vorgange des letzten Jahres die Vergii-
tungen fiir Rekrutenausriistungen (Fr. 448,469. 85)
und fiir Kasernement (Fr. 70,000) nicht inbegriffen.

Ein Nachkredit pro 1894 musste nur auf Rubrik
IV. F. 2 ,Bureaukosten der Kreiskommandanten® im
Betrage von Fr. 1000 bewilligt werden.

Das Rechnungswesen ergab pro 1894 folgendes
Resultat:



326

Militér.

Gesamteinnahmen und Ausgaben der Militirverwaltung pro 1894.

In den Fr. 276,285. 53 Reinausgaben sind in-
begriffen Fr. 123,760 an die Doménendirektion be-
zahlte Mietzinse, die iibrigen Reinausgaben betragen
also noch Fr. 152,525. 63.

Das ungiinstige Rechnungsergebnis des Berichts-
jahres hat seinen Grund in der Unterbilanz der Ru-
brik IV. G. 1 ,Konfektion der Bekleidung und Aus-
ristung® von rund Fr. 37,000 und diese hinwieder
ist die Folge der durch den Bundesbeschluss vom
Dezember 1894 betreffend die Entschidigung des
Bundes an die Kantone fiir Bekleidung und Aus-
ristung der Rekruten pro 1895 bedingten Herab-
setzung der Einheitspreise der Inventarbestéinde an
neuen Kleidern ete., welche Differenz cirka Fr. 43,000
ausmacht. Abgesehen hiervon wiirden also die Ein-
nahmen dieser Rubrik die Ausgaben vollstéindig ge-
deckt haben und die Rechnung der Militdrverwaltung
eine kleine Ersparnis gegeniiber dem Budget auf-
weisen,

An die Auszahlung der Pensionen der vormaligen
Militarinstruktoren pro 1894 hatte die Invalidenkasse
des Polizeicorps infolge Beschluss des Regierungsrates
vom 30. Dezember 1893 zum erstenmal einen Beitrag
von Fr. 3000 zu leisten. Ausbezahlt wurden an 7
Pensionsberechtigte zusammen Fr. 3600, was mit den
der Staatskasse als Zins fiir ihre Vorschiisse fiir Aus-
zahlung der Pensionen wihrend des Jahres zu gut

Voranschlag und Nachkredit. Effektive
- T - Verwaltungszweige. ,

Einnahmen. | Ausgaben. Einnahmen. |  Ausgaben.
Fr. Rp. Fr. Rp. Fr. Rp. . Fr. Rp.
— — 22,700 | — | A. Verwaltungskosten der Direktion . 3| — 21,917 | 48

141060 |- 28,100 | — B. Kantonskriegskommissariat 14,146 | 85 28,210 | 03

13,800 | — 27,600 | — | C. Zeughausverwaltung . 14,172 | 24 | 27,430 | 54

105,180 | — 105.180 | — D. Zeughauswerkstitten 90,626 | 70 i 90,348 | 85

0000 — 121,000 | — | E. Kasernenverwaltung . 88,178 | 05 135,035 1. 79
i U 66,500 | — il . s o
o LN kb6 F. Kreisverwaltung . A 67,008 | 62

453,800 | - 453800 | — | G. Konfektion der Bekleidung und Aus-

ristung . 545,662 | 06 582,598 | 75
104,570 | — 183,000 | — | H. Aufbewahruncy “und Untelhalt des
Krleosmaterlals 117,173 | 49 188,770 | 31

7,000 — e e J. Erlos von kantonalem Krlevsma-
terial . : / 3,040 | 50 e —
- — 8,600 | — K. Verschiedene Mxhtarausgaben 1,288 | 35 9,256 | 40
768,900 | — || 1.017,380 | — 874,291 | 24 || 1,150,676 | T7
768.900 | — | Ab Einnahmen L 874,291 | 24
248480 | — 206,285 | 53
Reinausgaben laut Voranschlag . 248,480 | —

Mehrausgaben gegeniiber Budget und
Nachkrediten S L 20805 159

geschriebenen Fr. 40. 50 eine Gesamtausgabe von
Fr. 3640. 50 ergiebt. Nach entsprechender Verwen-
dung der oben erwihnten Fr. 3000 Beitrag der In-
validenkasse des Polizeicorps blieb also durch die
Militdarbussenkasse noch zu decken ein Betrag von
Fr. 640. 50.

Die Bewegungen der Militdrbussenkasse pro 1894
waren folgende:

a. Einnahmen : Fr. Fr.
Zinse des Fonds in 1894 96. 22
Eingegangene Mi-

litarbussen . . 2804.23
An Bund abge-
liefert 29. —
= 20Tb. 23
Tl 28710 4b
b. Ausgaben:
1. Beitrag an Schiessprimien
pro 1894 . . 1000. —
2. Ubertragung an den Inva-
lidenfonds des Instruktions-
corps . A 640. 50
3. Beitrag an den Verein zum
roten Kreuz 150. —

Ubertrag 1790.50 2871. 45
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Fr. Fr.
Ubertrag 1790. 50 2871.45
4. Arbeiten betreffend Schiess-
platz in Ostermundingen . 127.—
5. Verschiedenes . . 200.—
e 2 TTR0
Vermehrung des Fonds in 1894  753. 95
Bestand des Fonds auf 31. Dezember 1893 1903. 85
Bestand des Fonds auf 31. Dezember 1894 2657. 80
Der Unterhalt von Arrestanten und Ab-
verdienern verursachte eine Gesamtausgabe
WOR." ooV pbe e e S ol B0T G
Dagegen gingen ein folgende Vergii-
tungen :
a. Arrestantenkosten. Vergiitung
des Bundes pro II. Semester
998 . L gy . 1271. 50
pro L. Semester 1894 . 1983. 60
b. Vergiitungen des Kantons Tes-
sin: Gefangenschaftskosten fiir
Morandi . . 4, —
fir E. Rima . 7. —
3266. 10
Dem Xanton verblieben von daher zu
tragen . . 1741. 47

Die Verglitung des Bundes pro II. Semester 1894
wurde erst im Laufe des Jahres 1895 bezahlt.
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Der Geschiftsverkehr dieser Abteilung giebt zu
keinen besondern Bemerkungen Anlass; er kann, wie
seit mehreren Jahren, als ein vollkommen normaler
bezeichnet werden. Infolge langjihriger Erfahrungen
und unterstiitzt durch einen regen Verkehr mit dem
Revisionsbureau haben die Taxationskommissionen in
den Kreisen eine konstante Geschiftspraxis erworben,
welche in genauer Ausfithrung der einschlagenden
gesetzlichen Bestimmungen ein durchwegs gleich-
massiges Verfahren im ganzen Kantone ermoglicht.
Hierzu hilft auch die personliche Anwesenheit eines
Vertreters des Kommissariates an einzelnen Sitzungs-
tagen in den verschiedenen Kreisen viel mit und wird
allseitig zu einem ergiebigen Gedankenaustausch,
namentlich in etwas schwierigen Fillen, benutzt. Am
meisten Miihe bereitet der Taxationshehorde noch
hie und da die unrichtige oder ungeniigende Aus-
filllung der Gemeindeberichte, obschon im grossen
ganzen anzuerkennen ist, dass es in dieser Be-
ziehung gegeniiber frithern Jahren ungemein ge-
bessert hat.

Da die Ersatzanlage schon in den letzten Tagen
des Monats April begonnen hatte, konnte die Revision
derselben bis zum 10. Juli durchgefiihrt werden, ohne
dass hierfiir, wie in frithern Jahren, eine Aushiilfe
beigezogen worden wire. Rekurse sind nur 126 zur
Entscheidung durch die Militédrdirektion eingelangt,
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da die meisten schon durch die Kreiskommandanten
mit Hinweisung auf die gesetzlichen Vorschriften giit-
lich erledigt werden konnten. KEinen Beweis dafiir,
dass die Ersatzanlage im Kanton Bern eine korrekte
genannt werden darf, bildet auch der Umstand, dass
sehr wenige Rekurse zur Beurteilung durch die eid-
gendssischen Behorden gelangen.

Zum Abverdienen nicht erhiltlicher Steuern
riickten 137 Mann ein, davon gut die Hilfte Leute,
welche sich seit Jahren ohne An- und Abmeldung,
und ohne ihren militirischen Pflichten nachzukommen,
heramgetrieben hatten. Sie wurden, wie gewohnt,
zu Reinigungsarbeiten ete. in Kaserne und Stallungen
verhalten.

Bei 37 Sektionschefs wurden Kassaverifikationen
vorgenommen, welche befriedigend ausfielen und kon-
statierten, soweit dies moglich war, dass die einge-

. gangenen Steuern richtig notiert waren und mit den

Ablieferungen an die Amtsschaffnereien und dem Bar-
bestand der Kassen stimmten. Hie und da diirfte
die Vorschrift, dass die eingegangenen Betriige sofort
abgeliefert werden sollen, sobald sie die Héhe von
Fr. 200 erreicht haben, etwas piinktlicher beobachtet
werden; es werden hiufig grossere Betriige zusammen-
gespart, was zum Teil durch Verhiltnisse lokaler Natur
entschuldigt werden kann. Auf die Kassaverifikationen
hin wurden jeweilen sofort ziemliche Summen abge-
liefert. Die Einfithrung eines einheitlichen Kassa-
buches wiirde solche Untersuchungen erleichtern, da
eine Anzahl Sektionschefs, hauptsédchlich diejenigen
der kleinern Gemeinden, die realisierten Betrige nur
in den Ersatzkontrollen anmerken, so dass zu einer
genauen Verifikation entweder sdmtliche Einginge
oder sémtliche Ausstinde herausnotiert werden miissen,
was eine ziemlich zeitraubende Arbeit ist.

Im Jahre 1894 wurde ein wichtiger Entscheid
in einem Rekurse aus dem Kanton Bern durch den
Bundesrat gefillt. Ein im Auslande lebender Kan-
tonsbiirger, welcher ausser dem Schweizerbiirgerrecht
noch das belgische Biirgerrecht besass, rekurrierte
gegen die Entrichtung der Militdrpflichtersatzsteuer
aus dem Grunde, weil er nicht mehr Schweizer-
biirger sei und zudem in Belgien seiner Militérpflicht
Gentige geleistet habe, indem er daselbst sich zur
militdrischen Aushebung gestellt und eine Nummer
gezogen habe, kraft deren er zu effektiver Dienst-
leistung nicht einberufen wurde. Der Bundesrat hat
den Entscheid der bernischen Militdrbehérde gut-
geheissen und hat den Rekurrenten abgewiesen, weil
er faktisch noch Schweizerbiirger ist und, wenn auch
gleichzeitig Biirger eines andern Staates, sich nicht
auf sein doppeltes Heimatrecht berufen kann, um sich
der Entrichtung der Militirtaxe in der Schweiz zu
entziechen. Sodann kann sich der Rekurrent nicht
darauf berufen, dass er gemiiss Art. 2, litt. ¢, des Mili-
tirsteuergesetzes ,regelmissigen personlichen Dienst
zu leisten oder einen entsprechenden Ersatz in Geld
zu bezahlen habe“, denn das Ziehen einer Nummer,
kraft deren er in Belgien zu den ,nicht Einberufenen“
eingeteilt worden ist, geniigt der genannten Forde-
rung unseres Gesetzes in keiner Weise.
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Da beziiglich Besteuerung der in den Vereinigten
Staaten Amerikas niedergelassenen oder aus denselben
in die Schweiz zuriickgekehrten Schweizerbiirger stets
eine gewisse Unsicherheit herrschte, entschied der
Bundesrat unterm 10. Juli 1894, dass diese Leute als
militarsteuerpflichtig auf die Steuerlisten einzutragen
und vom 1. Mai 1894 hinweg als Steuerpflichtige zu
behandeln seien. Diese Schlussnahme ist nicht riick-
wirkend, eine Steuer fiir das Jakr 1893 und frither
ist daher nicht mehr zu erheben. Dagegen waren
die seit dem 20. Februar 1880 von aus Amerika zu-
riickgekehrten Schweizerbiirgern erhobenen Militér-
steuern nicht zuriick zu erstatten, weil den Bestim-
mungen des Militérsteuergesetzes entsprechend (Schluss-
nahme des Bundesrates vom 31. August 1894).

Das Ergebnis pro 1894 kann ein sehr befriedi-
gendes genannt werden, indem ca. Fr. 7000 mehr
realisiert wurden, als im Vorjahre; es wire unbedingt
ein noch giinstigeres gewesen, wenn nicht die schon
im letztjihrigen Berichte erwihnte Unsicherheit be-
treffend fernere Zulédssigkeit des Abverdienens nach-
teilig auf den Inkasso eingewirkt hétte. Infolge davon
war in vielen Sektionen, -namentlich des Juras, der
Ausstand ein verhéltnisméssig bedeutender, es miissen
daher Mittel und Wege gefunden werden, um die
ohne Grund renitenten Steuerschuldner zur Erfiillung
ihrer Verbindlichkeiten anzuhalten; es wird sich in
der Folge zeigen, ob das projektierte, rechtlich jeden-
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falls zulissige Mittel des Wirtshausverbotes gegen
mutwillige Nichtzahler den gewiinschten Erfolg haben
wird, dann darf auch in Zukunft noch auf einen hohern
Betrag der Militdrsteuern gerechnet werden.

Das Ergebnis ist folgendes:

Bezugs- Bezugs-
summen. ausfille.
Fr. Fr.
1. Landesanwesende Ersatz-
pilichtige . . 457,992.45 15,858. 55
2. Landesabwesende Ersatz-
pilichtige . : 35,600. 95 20. 65
3. Ersatzpflichtige Wehr-
méinner . 12,281.15  2,686..85
Total 505,874.55 18,566.05
18.566.06 - - <
Eingegangene Militér-
steuern . 487,308. 50
wovon dem Bunde d1e Ha]fte :
abgeliefert wurde mit . 243,654. 25
An Bezugsgebithren wurden bezahlt:
@. Den Kreiskommandanten . 3,360. —
b. Den Sektionschefs . 16,055. —
Total 19,415, —
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D. Bekleidung und Ausriistung.

Vorhanden Seithorlio Bestand
Gegenstiinde. At aut Schatzung.
1. Januar Eingang. Ausgang. 1. Dezember
1894, 1894.
: Fr. Rp.
I. Neue Kleider.
1. Kappibpte . oo o0 0 3,481 3,050 3,244 3,287 25,969 05
Gelapile ool 6,867 2,667 2,892 6,642 186,528 10
3. Reiterminteli 22 - 0 486 43 327 589 20,918 20
4. Waltenroeke . .0 o0 o 3,825 3,824 3,157 3,392 101,340 35
50 Armelwasten 7ic 0 0l 1,320 986 799 1,507 25,927 05
6o 'Fuchlosen: i . = o as 8,694 5,349 8,588 5,455 76,946 35
7. Reifhosen & w0 . 678 845 898 625 20,962 80
25,351 t7.151 20,505 21,997 458,591 90
IL. Alte Kleider.
1. Kappihuten /. & .0 o 63 — — 63 6 30
gulelme - i e 49 — —_ 42 29 40
g Kaplitein . 10 iid i orn 239 300 308 231 1,386 o
4. Wallenpocke 0 . . o 235 — — 235 587 50
b Euehhogen: . . = o ol 62 — — 62 93 —
6. Reithosen L0 e G il 19 Lo 9 10 100 -
653 300 310 643 2,202 20
ITI. Bekleidungsreserve.
L Kappihtter o ol iy 3,241 1,857 289 4,809 5,071 —
2:i:Rapiife oo a0 L 14,319 18,018 9,452 22,885 543,383 70
3. Reitermantel . [ 0 1,276 148 h 1,349 26,980 —
4 Watlenréeke: & LR el 9,960 1,877 1,027 I 10,810 54,050 —
b Armelwesten .0 . ; oL 2,517 378 408 2487 6,217 50
6. ‘Buchhesen ., 27 ¢ il 14,047 9,551 4,855 18,743 77,019 —
T.oRetthosensh v o e oo sl 133 439 299 1,943 16,009 —
S Staliblonsena v 0 0y 84 3 14 73 36 50
47,177 32,271 16,349 63,099 728,766 70
IV. Militartiicher.
Meter. Meter. Meter. Meter.
1. Uniformtuch . . . i 765,3 6,600,0 5,772,2 1,593,1 13,780 13
2. Marengo, fein und ordinr . . 179,9 480,6 356,7 303,8 N5 30
3. Rexthosentuch s Se 278,9 1,191 .. 10826 387,4 3,680 30
4. Hosentueh fiir Fusstruppen : 5,464,6 5,268, 5,457 3 4,976, 39,724 53
5. Hosentuch fiir Landjiger . . 67,1 824,6 338,2 553,5 4,981 50
6. Kaputtuch. . . 3,688,4 3,676,7 5,547, 1,817,5 12,631 63
7. Vorstosstuch und Futtertucher 12,699,3 32,899,9 27,682,8 17,916,4 13 664 26
8. Westentuch . . 0 & 1,359,9 562,9 1,421, 501,1 3,979 81
24,503,4 51,5045 47,959,0 28,0489 95,194 46
V. Uniformknopfe, Hosenleder,
verschiedene kleinere Tuch-
stiieke ete, . x 0 n i e P S S nan 10,417 46

42
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Der Vorrat an neuen Kleidern hat sich gegen-
itber dem Vorjahr wieder ziemlich vermindert, was
hauptséichlich unsern Anstrengungen fir Erginzung
und Instandstellung der Kleiderreserve zuzuschreiben
ist, indem eine ziemliche Anzahl Arbeiter, welche
sonst meue Kleider verfertigten, mit der Reparatur
getragener Stiicke beschiftigt wurde. Dagegen hat

sich die Bekleidungsreserve bedeutend vermehrt, haupt-

sichlich infolge Ubernabme der dem Kanton Bern von
der eidgenossischen Verwaltung zugeteilten ca. 16,000
Landsturmkapiite, wogegen wir die von uns ausge-
teilten in Abgang gebracht haben, dann auch infolge
der der Infanterie der II. Division abgenommenen
hellblauen Hosen. Auch der Vorrat an Militértiichern
erzeigt wieder eine Vermehrung, wogegen der Bestand
an alten Kleidern fast nur noch aus Stiicken fritherer
Ordonnanzen besteht.

Die Beschaffung der M111tar- und Futtertiicher,
sowie der Ausriistungsgegensténde erfolgte in bis-
heriger Weise ausschliesslich durch kantonale Fabri-
kanten und Berufsleute und gab selten zu Aussetzungen
Anlass. Die Konfektion der in unsern Werkstétten
zugeschnittenen Kleider wurde durch die gewohnten
Arbeiter beiderlei Geschlechts in der Stadt und deren
nichsten Umgebung zu unserer Zufriedenheit besorgt.

Wiihrend der Blattern-Epidemie im Friihjahr 1894
hatte ein Arbeiter in der Nahe von Bern, dessen Fa-
milie von der Krankheit auch heimgesucht worden
war, es unterlassen, uns hiervon Anzeige zu machen,
und hatte fortgefahren, uns in den infizierten Rdumen
konfektionierte Kleider zu liefern. Als wir von der
Sanitétsbehorde darauf aufmerksam gemacht wurden,
liessen wir alle von demselben verfertigten Kleider,
sowie alle diejenigen, welche in den gleichen Féchern
aufbewahrt wurden, in dem neuen Desinfektionsapparat
des Inselspitals einer griindlichen Reinigung unter-
ziehen; es betraf dies ca. 900 Paar Hosen. Ferner
wurden alle iibrigen im Laufe des Frithjahrs ange-
fertigten neuen Kleider, ca. 700 Stiick, wéhrend lédn-
gerer Zeit der freien Luft und der Sonne ausgesetzt.
Es hatte dieser Vorfall denn auch gar keine weitern
schlimmen Folgen, doch sahen wir uns veranlasst,
samtlichen Arbeitern unter Androhung des Entzuges
der Arbeit vorzuschreiben, uns beim Vorkommen von
ansteckenden Krankheiten in ihrer Familie oder ihrem
Hause sofort Anzeige zu machen, damit die nétigen
Sicherheitsmassregeln getroffen werden kénnen.

Fiir das kantonale Landjagercorps wurden 193
Waffenrocke, 290 Paar Hosen und 3 Westen ange-
fertigt und abgeliefert, welche zum Teil erst 1895
bezahlt wurden. Fir Offiziere wurden 3 Kapiite, 2
Waffenrocke, 3 Westen und 5 Paar Hosen konfek-
tioniert, fiir Polizeidiener verschiedener Gemeinden
2 Kapiite, 3 Rocke und 4 Paar Hosen. Der Stadt-
musik Bern wurden 4 Rocke und 9 Paar Hosen neu
geliefert und verschiedene Reparaturen alterer Kleider
besorgt. An Landsturm-Offiziere wurden gemiss der
Verordnung vom 16. Mai 1893 41 Kapiite und 41 Képpi
abgegeben, wofiir wir die vorgeschriebene Vergiitung
vom Bunde erhielten.

Im Berichtsjahr mussten wir endlich auch den
uns betreffenden Teil der vom Bunde den Kantonen

zur Aufbewahrung iiberbundenen Landsturmkapiite
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iibernehmen, was wir wegen Mangels an Platz bisher
hatten zuriickhalten konnen. Nachdem aber die Be-
kleidungsabteilung des eidgenossischen Oberkriegs-
kommissariates das bisher gemietete Zimmer Nr. 43b
iber den Stallungen auf 15. Oktober 1894 geréumt
hatte, konnten wir die Ubernahme der 16,349 Ka-
pite — so viel traf es auf den Kanton Bern — nicht
linger ablehnen. Beidem ohnehin beschriinkten Platze,
welcher dem Kriegskommissariate in der Zeughaus-
anlage zur Verfiigung steht, war es keine leichte Auf-
gabe, diese grosse Anzahl Kapiite unterzubringen.
Das erwahnte Zimmer Nr. 48b eignete sich aus ver-
schiedenen Griinden, namentlich auch der Mause wegen,
nicht besonders zur Aufbewahrung neuer Kleider,
wir sahen uns bereits nach Lokalititen ausserhalb des
Zeughauses um, z. B. in der frithern Blindenanstalt,
als es uns schliesslich gelang, durch Erstellung neuer
Einrichtungen, wie Tablars ete., im Lokale der Be-
kleidungsreserve und durch ergiebigere Ausnutzung
des einten neuen Kleidermagazins diese Kapiite zweck-
entsprechend zu placieren. Dieselben sind in erster
Linie zum Ersatz fir die von uns in den zwei Vor-
jahren an den Landsturm abgegebenen Kapiite be-
stimmt; dann sollen sie, soweit moglich, an Rekruten
abgegeben und durch neuere aus den kantonalen Vor-
riten ersetzt werden, so dass stets eine Reserve zur
Abgabe im Kriegsfalle bereit liegt.

Die Entschadigung des Bundes fiir die Bekleidung
und Ausriistung der Rekruten war pro 1894 folgende:

Biin einen Bagilier. i 0 Bro 30, 35
, 'Sehiitzen: . S8l b
» Kavalleristen (mkl Beltrag
an Reitstiefel) . » 204. 45
5 » Kanonier der Feldartlllene » 145. 95
- , Kanonier der Positions-
artillerie . . A0S
5 5 Festungsartlllensten sy 148,80
3 » Trainsoldaten der Batterien , 215. 20
s , Trainsoldaten des Armee-
und Linientrains . . . . , 214, 95
. » berittenen Trompeter der
Artillerie 5 199: 35
- » (eniesoldaten , 148. 80
5 » Sanitiitssoldaten . , 144. 05
5 » Verwaltungssoldaten 144, —
Laut Bundesratsbeschluss vom 16. Larv 1894

werden von 1895 an die Stiefelschifte fiir die Reit-
stiefel der Kavallerierekruten in natura von der eid-
genossischen Verwaltung geliefert, im Werte von
Fr. 19. 50 per Paar. Ferner wurde das endgiiltige
Modell fiir die neue Kavallerie-Stiefelhose, Ordonnanz
1892, erstellt und den Kantonen abgegeben.

Durch Bundesbeschluss vom 20. Dezember 1894
wurde der Grundtarif vom 5. Juni 1882 revidiert und
dem entsprechend die Entschiddigung an die Kantone
fir die Bekleidung und Ausriistung der Rekruten fiir
die Zukunft festgesetzt. Gegeniiber der bisherigen
Entschidigung wird demnach fiir die Gesamtausriistung
des einzelnen Mannes, je nach den verschiedenen
Waffengattungen, Fr. 3. 45 bis Fr. 6. 30, fiir den
Kavalleristen sogar Fr. 38. 30 (hauptsichlich durch
den Wegfall der bisherigen Lederhosen bedingt)
weniger bezahlt werden. Trotz bedeutender KEr-
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hohung der Arbeitslohne fiir die Konfektion sind
diese Differenzen hauptséichlich dem gegen frither
niedrigern Preise der Uniform- und Futtertiicher und
dem geringern Materialverbrauch zuzuschreiben. Auch
dieser Tarif geht, wie schon derjenige von 1882, von
der Anschauung aus, ,dass auf Grund der einschli-
gigen Gesetzesbestimmungen die Kantone keine Ent-
schidigung fiir Verwaltungskosten, Lokalmiete und
fir alle mit dem Ausriisten der Mannschaft verbun-
denen Kosten zu beanspruchen haben“. Wir haben
diesen Standpunkt nie teilen kénnen, da laut Bundes-
verfassung der Bund den Kantonen die Kosten fiir
Bekleidung und Ausriistung vergiiten soll. 'Wenn
man bedenkt, dass die bernische Militirverwaltung
u. a. dem Staate Bern pro 1893 fir Verzinsung des
Betriebskapitals, fiir Mietzinse und Verwaltungskosten
Fr. 46,929. 55 bezahlte, wird man begreifen, welches
Resultat der Kanton in Zukunft mit seinem Beklei-
dungsgeschift machen wird. Die letztjihrige Betriebs-
rechnung weist, wie weiter unien ersichtlich, infolge
der Inventarverminderung — Wert der neuen Kleider
nach diesem neuen Tarif angenommen — bereits ein
Plus der Reinausgaben von Fr. 36,936. 69 auf. Dass wir
nicht schon in frihern Jahren solche bedeutende De-
ficite zu verzeigen hatten, ist lediglich dem Umstande
zuzuschreiben, dass gegeniiber dem Tarif von 1882
die Preise der Militértiicher bedeutend zuriickgegangen
waren und dass weniger Material, als dort angenom-
men war, verbraucht worden ist.

An berechtigte Unteroffiziere wurden neue Er-
satzkleider auf Rechnung des Bundes abgegeben:

Im I. Semester 1894 im Be-

trage von Fr. 15,424. 45
im 11 Semester 1894 im Be-
trage von » 9,946. 85

Fr. 21,371. 30
Dazu fiir Brandbeschidigte, Be-

forderte, Gotthardtruppen ete. 4~ 1,733, 55

Total Ersatzausriistung Fr. 23,104. 85
wofiir die Verglitung zum Teil erst im Jahr 1895 ein-
ging.

Fiir den Unterhalt der gesamten Armeebekleidung
in Handen der Mannschaft und den Magazinen be-
zahlte der Bund 10°, auf Fr. 448, 469. 85 Ent-
schddigung fiir Rekrutenausriistungen pro 1894, also
Fr. 44.846. 95.

Die Abteilung Bekleidungswesen des eidgenos-
sischen Oberkriegskommissariates hatte schon im
Monat Juli eine vorldufige Inspektion unserer Be-
kleidungsreserve vorgenommen und uns einige dies-
beziigliche Rite und Bemerkungen erteilt, damit nicht
pro 1894, wie fiir das Jahr 1893 (vide letzt]fthngcn
Geschaftsberlcht), wieder eine Reduktion in der Ent-
schadigung eintreten miisse. Dementsprechend schie-
den wir die Reservekleider in iibersichtlicher und
endgiiltiger Weise nach Qualitat, Waffe und Grossen-
nummer aus, versahen die Gestelle mit Etiketten
und liessen eine bedeutende Anzahl fernerer Gestelle
und Tablare zu besserer Unterbringung der Vorrite
anschaffen. Im neuen Trockneraum wurde ferner ein
Cementboden erstellt.
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Es herrscht nun wirklich Ordnung und Uber-
sichtlichkeit unter den grossen Bestéinden der Be-
kleidungsreserve, es liegen keine ungewaschenen und
nicht reparierten Kleider mehr herum.

Auf die Dauer wird aber auch eine Entschidi-
gung von 10°o der jihrlichen Rekrutenausriistung
fir den Unterhalt der Armeebekleidung nicht ge-
niigen, da immer hoéhere Anforderungen an dieselbe
gestellt werden. Der Bund wird iiber kurz oder lang
ein Mehreres thun miissen; es ist z. B. nicht einzu-
sechen, warum nur die Unteroffiziere nach einer ge-
wissen Dienstzeit neue Ersatzkleider auf Rechnung
des Bundes erhalten und nicht auch die gemeinen
Soldaten, welche namentlich der Hosen ebenso seh1
bediirfen.

An Geldzinsvergiitung fiir die auf 31. Januar

1894 ausgewiesene Reserveausriistung von ‘neuen
Kleidern wurden Fr. 13,452. 15 bezahlt.

An unbemittelte Rekruten und eingeteilte Mili-
tirs wurden 45 Paar Schuhe abgegeben im Betrage

Yoo o e e e s e AS
von welchen im Laufe des Jahres 16 v
BPaar mitn oo 0 0 s 0l 6
bezahlt wurden, es verblieben dem Kan-
ton somit Hree 985
Ferner wurden von Schuhschuldnern
aus frithern Jahren (1885—1893) noch
weitere 11 Paar Schuhe bezahlt mit . Ly 1t 50
so dass der Kanton hierfiir pro 1894
noch zu bestreiten hatte Hr. 168. 5O

Fr. 252. 30 weniger als im Vorjahre.

Die Vergiitung fiir die im Jahr 1893 dem Land-
wehrbataillon Nr. 21 aus dem eidgendssischen Schuh-
depot abgegebenen 103 Paar Schuhe konnte endlich,
nachdem  die eidgendssische Verwaltung den Preis
auf Fr. 5 per Paar ermissigt hatte, nach vielen Auf-
forderungen seitens der Krmsvcrwaltung eingetrieben
und der eidgendssischen Staatskasse a,bgehefert werden.

Das Ergebnis unserer Betriebsrechnung iiber die
Bekleidung und Ausriistung der Rekruten des Kantons *
Bern fiir Rechnung des Bundes ist folgendes:

Stand des Inventars auf 1. Januar 1894.

1. Militartiicher ; . . Er 0108 303, 47
2. Tuchstiicke, Knopfe oo » 10,064. 99
3. Neue Kleider und Ausrustungs-

gegenstinde . . A2 D97 920 49

4. Neue Ersatzkleider an Unter-
offiziere Il. Semester 1893, erst

in 1894 bezahlt . . o BE82u 0D
5. Bekleidungdes Land;agerc01pa,
ebenfalls erst in 1894 bezahlt , 19,550. 95

Fr. 754,222, 05

Einnahmen.

1. Vergiitung des Bundes fiir ausgeriistete Rekruten,
inkl. Kavallerie und AIldCI'LII]O von Kapiiten und
Waffenrécken, anlésslich der Aushebung von
Schiitzen ete. . Fr. 450,870. 15
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10.

Neue Klelder

Ubertrag

. Vergiitung des Bundes fiir Er-

satzausriistung . .

Vergiitung des Bundes fiir Aus-
ristung von Landsturm-Offi-
zieren i
Vergiitung des Bundes
Litzen und Sterne

“far

. Zinsvergiitung des Bundes fir

Reserveausriistung

. Vergiitung der Krlegsmaterlal-

verwaltung fiir je 39 Stiick
Einzelkochgeschirre undManns-
putzzeug als Modelle

. Erlos aus einzeln verkauften

Kleidungsstiicken ete.

. Vergiitung der Pohzeldlrektlon

fiir Bekleidung des Landjager-
corps . .

Vergiitung der Rubrik IV. H.
1a fiir Abgabe neuer Kleider
an die Bekleidungsreserve
Vergiitung aus der Unfallver-
sicherung

Summa Einnehmen

Ausgaben.

. Anschaffung von Tiichern .
. Anschaffung von Fournitiiren
. Anschaffung von Kiéppihiiten

und Garnituren

Anschaffung von Besatzloder
fiir Reithosen ete.
Anschaffung von Ausrustungs-
gegenstdnden . .

Reitstiefel und Mlhtarschuhe
Lohnung der Zuschneider .

. Arbeitslohne
; Unfallversmherung der Arbeiter

Beheizung, Beleuchtung, Ver-
schiedenes .

. Verzinsung dosﬁetrlebskapitalq
. Mietzins fiir

Magazine und
Schneiderwerkstatt

. Verwaltungskosten

Summa Ausgaben

Militar.
Fr. 450,870. 15 Bilanz.
Die Ausgaben be-
» 41,931. — tragen laut oben Fr. 425,062. 99
plus Inventarver-
minderung . » 157,535.76
. 768. — Fr. 582,598. 75
Die Einnahmen dagegen nur » D45,662..06
43. 80
i Reinausgaben Fr. 36936. 69
»  13,452. 15
E. Pensionen.
1. Eidgendssische Pensionen.
i 286. 65
Es wurden ausbezahlt:
» 7,625. 06 | Tm I. Semester 1894 an 61 Berechtigte Fr. 7,628
5 Lk 4 By 08 b » 1,063 063
. 194495 o) Total Fl‘ 14 691
2. Neapolitanische Pensionen.
5,733. 15
“ ! Auf 1. Januar 1894 betrug die Zahl der Pen-
126. 90 | Sionierten 43 Mann
i : Zuwachs infolge Emzuges aus andern Kan-
Fr. 545,662. 06 BOMENE Y il o ol LR i T 8 el
46 Mann
Abgang 12
Fr. 176,015. 90 Bestand auf 31. Dezember 1894 34 Mann
S 7,414. 10
An - dieselben wurde ausbezahlt:
» 26,867. 90 | Pro II. Semester 1893 (im Februar
und Méarz 1894) . . + e B 2951 50
» 4,062. 80 | Pro I. Semester 1894 (1m August und
September 1894) » 2847. 85
5 W8T70. 99 .
»  5440. 20 Tl i
» 10,919, 55
» 70,'2;2- 513? 3. Instruktoren-Invalidenfonds.
- . Die Zahl der Pensionsberechtigten ist im Berichts-
1.446. 55 | jahr unverdndert geblieben, betrigt also noch 7 Per-
? 93’625 __ | somen, welchen zusammen Fr. 3600 ausbezahlt wurden.
» ? 2
5,250. —
oy 43050_ i F. Kasernenverwaltung.
Fr. 425,062. 99 Die Kaserne war im Berichtsjahre ziemlich

Inventar auf 31. Dezember 1894.

Militartiicher . . .
Tuchstiicke, Knopfe, Hosenleder etc

und Ausriistungs-

gegenstinde

Bekleidung des .I;ax;d_]agercorps

Inventar pro 1. Januar 1894
Inventar pro 31. Dezember 1894 .

Verminderung im Jahr 1894

Fr.

”

”

95,194.
10,417.

483,022.
8,052.

46
46

12
25

Hr,

596,686.

29

Fr.

”

754,222,
596,686.

05

29

Fr.

157,535.

76

schwach mit Truppen belegt ; ausser den gewohnlichen
Schulen der Infanterie und Kavallerie fanden nur die
6tagigen Schiesskurse der 4 Jurassierbataillone und
einige Kurse fiir Genie und Radfahrer hier statt.

Da, wie schon ofters bemerkt, in den Militér-
stallungen auf dem Beundenfeld neben dem Central-
Remontendepot hochstens nur noch die Pferde der
Stabe der Infanterie-Rekrutenschulen untergebracht
werden konnen, ist man selbst fiir ganz kleine Kurse
genotigt, fernere Stallungen in der Néhe der Kaserne

zu mieten, was aber hiufig auch seine Schwierigkeiten

hat, weil genanntes Depot sich ebenfalls gendtigt
siecht, auf dieselben zu greifen. Es wurden daher
im Anfange des Jahres Unterhandlungen betreffend
Erstellung fernerer Militdrstallungen auf dem Beunden-
feld zwischen den eidgendssischen und kantonalen
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Behorden gepflogen in dem Sinne, dass der Kanton
die Anlage neuer Stallungen fiir 108 Pferde iiber-
nehmen und dem Bunde gegen angemessene Ver-
gitung zur Verfiigung stellen sollte. Uber die Not-
wendigkeit einer solchen Anlage war man allgemein
einverstanden, hingegen wurde dem Projekte aus
hierseits nicht bekannten Griinden nachher keine
weitere Folge gegeben.

Die Pferde fir die zu den Armeecorpsiibungen
einriickenden Batterien Nr. 19, 20 und 21 mussten,
wie gewohnt, in der Stadt Bern einquartiert werden.

Die Kaserne und ihre Einrichtungen gaben in
sanitarischer Beziehung zu keinen Klagen Anlass, nach-
dem von der Baudirektion nach griindlicher Unter-
suchung Reparaturen in ausgedehntem Masse ange-
ordnet worden waren. So wurde eine ziemliche Anzahl
von Offizierszimmern renoviert, in den Mannschafts-
zimmern des 1. und 2. Stockwerkes die Boden und
‘Wiinde, soweit notig, repariert, samtliche Treppen bis
in das 2. Stockwerk vollstindig ausgebessert. Fernere
Reparaturen in grosserm Umfange fanden auch in der
Offizierskantine und in den Mannschaftskiichen statt,
ferner wurden sémtliche Fenster der Kaserne auf der
‘Wetterseite neu angestrichen, sowie die Zwischen-
winde im Badlokal im Souterrain der Kaserne neu
erstellt. Viel gaben auch die notwendigen Ausbesse-
rungen und Ersetzung in den Reitbahnen und in den
Stallungen zu thun. In den erstern wurden sédmtliche
Thiiren so konstruiert, dass sie sich nunmehr nach
aussen Offnen, so dass die stiandige Gefahr fiir Ver-
letzungen der Reiter und Beschédigungen der Aus-
riistungen beseitigt ist; auch die Winde, welche zum
Teil ganz verfault waren, wurden griindlich repariert
und der Boden ausgebessert. In den Stallungen wurden
viele grossere und kleinere Reparaturen vorgenommen ;
wir erwahnen nur diejenigen der Doppelthiiren und
Stallfenster.

Die im Vorjahre erwihnte Erstellung von selbst-
schliessenden Wasserhahnen an den Brunnen der
Kaserne scheint sich zu bewéhren, wir mussten wenig-
stens auch pro 1894 keinen Wassermehrkonsum an
die Gemeinde Bern bezahlen.

. An Kasernenmaterial wurden neu angeschafft:
1000 Mannschaftsdecken, 320 Leintiicher, 40 Feder-
kopfkissen fiir Offiziere mit 100 beziiglichen Anziigen,
555 Mannschaftskopfkissenanziige. Daneben wurde
das Montieren und Uméndern einer grossern Anzahl
von Rosshaar- und Lischenmatratzen besorgt, sowie
das Flicken und Ersetzen von defekten Wolldecken
und Leintiichern.

Die Bureauzimmer des Kommandanten und des
Adjutanten des Centralremontendepots wurden ganz
einfach, aber wohnlich mobliert.

Ferner wurden 5 Hydrantenschlduche neu ange-
schafft und 2 neue Speiseapparate fiir die Dampfkessel,
schliesslich wurde auf dem Platze hinter der Kaserne
lings der Verbindungsstrasse zu den Militdranstalten
eine Allee von 45 jungen Schattenbdumen angelegt.

Das Ergebnis der Kasernenverwaltung ist fol-
gendes :

U QO DD =

_Einnahmen.

. Vergiitung des Bundes:

a. Kasernement inkl. Reitbahn

und Ubungsplitze .
b. Wasserversorgung, Abfuhrun-
ternehmung und Reinigung
¢. Auslagenvergiitung fiir Behei-

zung, Beleuchtung ete. .

. Vergiitung der Truppen fiir feh-

lende Effekten, fiir Reparaturon
Bader ete.

. Vergiitung der Kasernenverwal-

tung und der Abteilung Beklei-
dungswesen des eidgendssischen
Ober - Kriegskommissariates fiir
Brennmaterial ete. anlésslich des
‘Waschens von Exerzier- und
Schiesskapiiten

. Vergiitung der Rubrik IV G 1 _

und der Zeughausverwaltung fiir
Glasereien, hauptsichlich infolge
Hagelwetters ;

. Vergiitung des Stad‘mschen Quar-

tieramtes, der stddtischen Polizei-
direktion und des Kantons Waadt
fiir Einlogierung von Truppen

. Vergiitung der Elite-Musik Genf

und anderer Gesellschaften fiir das
‘Waschen von Kasernenlinges .

. Erl6s fir Ausschussdecken, Pa-

pICE et6. .

. Miet- und Pachtzinse:

a. Kantine . . Fr. 6000
b. Kasernierwohnung . , 400
¢. Zimmer Nr. 43b ob
den Stallungen pro
1. Oktober 1893 und
1894 von je Fr. 400
d. Grasraub bei der Ka-

defpme . ¢ Lo

800

200

Summa FEinnahmen

Ausgaben.

. Besoldung des Verwalters .

. Besoldung der Angestellten

. Betriebskosten . .

. Anschaffung von Wolldecken .
. Mietzinse o

Summa Ausgaben

Bilanz.

Die Ausgaben betragen
Die Einnahmen nur .

By

64,000.
£ 6,000.

2,856.

5,722.

1,463.

303.

153.

37.

242.

7,400.
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35

25

50

40

20

20

15

. 881118

05

Hr

3 3 % 3

3,000.

1,860.
33,883.
13,292.

19
60

83,000. —

Fr. 135,035.

9

Fr. 135,035.
88,178.

”

79
05

Mehrausgaben Fr.

46,857.

74
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G. Pferdestellung, Fuhrwesen und
Einquartierung.

Mit der Pferdestellung hatten wir seit 1893 nichts
mehr zu thun; die Pferde der Arbeiter und Wirter
der Kavallerie werden nunmehr vom Kavallerie-
Central-Remontendepot gestellt und fir die Bespan-
nung der Artillerie und des Armeetrains sorgen eigene
eidgenossische Pferdestellungsoffiziere.

Fiir die Ubungen des TV. Armeecorps hatten wir
6 Proviant- und 1 Bagagewagen zu liefern, welche
von der Zeughausverwaltung und von ecinem Liefe-
ranten in Bern gestellt und daselbst ein- und abge-
schitzt wurden. Per Wagen bezahlte die eidgenos-
sische Verwaltung ein Mietgeld von Fr. 2 per Tag;
die Blachen wurden dem Corpsmaterial entnommen,
die Aufschrifttdfelchen von den respektiven Kriegs-
depots geliefert. Ferner beschafften wir die Fuhr-
werke fiir den Gepécktransport des Fiisilierbataillons
Nr. 39 von Sumiswald nach Ramsey und des Kaval-
lerieregiments Nr. 3 von Bern nach Thun.

Militér.

Einquartierungen mussten angeordnet werden fiir
die I. und II. Compagnie des Schiitzenbataillons Nr. 4
in Langnau und fir ein Traindetachement der Infan-
teriebrigade X'V1 auf seinem Marsche von Thun nach
Schwyz in Trubschachen. Die Pferde der Batterien
Nr. 19, 20 und 21 wurden, wie schon erwihnt, in
der Stadt Bern einquartiert, welche auch noch ver-
schiedenen kleinern Detachementen auf der Hin- und
Riickreise zu und vom Waffenplatz das Nachtlager
zu bereiten hatte.

Bern, September 1895.

Der Direktor des Militirs:
Stockmar.



	Verwaltungsbericht der Militär-Direktion des Kantons Bern

